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1. Anlass für die Anmerkungen 
Im September 2011 hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) ein 
Sondergutachten zum Thema „Vorsorgestrategien für Nanomaterialien“ veröffentlicht, um am 
Beispiel der Nanotechnologien Möglichkeiten eines vorsorgeorientierten Umgangs mit einer 
neuen Technologie aufzuzeigen. Insoweit hat es sich der SRU zur Aufgabe gemacht, 
aufzuzeigen, wo potenzielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken von Nanotechnologien 
bestehen und wie ein verantwortungsvoller und differenzierter Umgang mit ihnen erreicht 
werden kann. Dabei lag der Fokus des Sondergutachtens auf den stofflichen Risiken von 
Nanomaterialien. Im Zentrum der Analyse stand das Vorsorgeprinzip, das darauf abzielt, 
unter den Bedingungen wissenschaftlicher Unsicherheit mögliche Risiken und 
Innovationschancen in vorausschauender Weise gegeneinander abzuwägen. Die 
Anforderungen des Vorsorgeprinzips wurden dem tatsächlichen Umgang mit 
Nanomaterialien gegenübergestellt, um Übereinstimmungen und Defizite aufzuzeigen. Auf 
Grundlage dieser Analyse wurden Empfehlungen für einen vorsorgeorientierten Umgang mit 
Nanomaterialien ausgearbeitet (Verweise auf Textziffern (Tz.) beziehen sich immer auf das 
Sondergutachten des SRU, so hier Tz. 6: Ziel und Aufbau des Sondergutachtens). 

Im November 2011 hat Prof. Dr. Kristian Fischer im Auftrag des Verbandes der Chemischen 
Industrie e.V. (VCI) eine rechtliche Stellungnahme zum Thema „Vorsorge im Bereich 
Nanomaterialien“ veröffentlicht, die sich mit einigen Aspekten des Sondergutachtens 
auseinandersetzt. Die Stellungnahme bestätigt – zum Teil implizit – viele Aussagen des 
SRU, kritisiert jedoch auch einige Argumentationen und Schlussfolgerungen des 
Sondergutachtens. Die Kritik der Stellungnahme geht nach Auffassung des SRU zu einem 
großen Teil auf Fehlinterpretationen und Missverständnisse zurück, die im Folgenden unter 
Hinweis auf die entsprechenden Textpassagen des Sondergutachtens ausräumt werden 
sollen. 

2. Anmerkungen zur VCI-Stellungnahme  
Die Ausführungen in der VCI-Stellungnahme beschäftigen sich mit der Verankerung des 
Vorsorgeprinzips im geltenden Recht, mit den aus dem Vorsorgeprinzip abzuleitenden 
Vorgaben zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips in der REACH-VO und mit einzelnen 
Empfehlungen des SRU für einen vorsorgeorientierten Umgang mit Nanomaterialien. 

Keine Pf l icht,  Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen 

In der VCI-Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Ansichten 
darüber gibt, ob es sich beim Vorsorgeprinzip um ein Rechtsprinzip handelt (S. 12, 15). 
Diesbezüglich hat der SRU in seinem Sondergutachten ausführlich dargelegt, warum er von 
einer Anerkennung des Vorsorgeprinzips als allgemeinem Rechtsprinzip ausgeht (Tz. 21). 
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Diese Einschätzung wird auch von anderen Autoren geteilt (Nettesheim in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 191 AEUV, Rn. 90). Dass 
in dieser Frage unterschiedliche Auffassungen vertreten werden, kann den SRU nicht von 
einer eigenen Positionierung abhalten. 

Der Gesetzgeber hat, wie in der VCI-Stellungnahme ausgeführt wird (S. 8 f.), einen 
Gestaltungsspielraum, was insbesondere auch für den Bereich der Risikovorsorge gilt. Das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat daher festgestellt, dass es nur dann einen Verstoß 
gegen die grundrechtlichen Schutzpflichten feststellen kann, wenn entweder überhaupt keine 
Schutzvorkehrungen getroffen wurden oder die getroffenen Regelungen und Maßnahmen 
gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, um das Schutzziel zu erreichen. Diese 
Rechtsprechung wurde im Sondergutachten des SRU rezipiert (Tz. 28), wobei aber 
zusätzlich noch auf jene Rechtsprechung des BVerfG eingegangen wurde, der zufolge der 
Gesetzgeber ein Untermaßverbot zu beachten habe und von der sich das BVerfG nicht 
distanziert hat (ebenfalls Tz. 28). Wenn der SRU in Übereinstimmung mit einschlägiger 
Literatur (vgl. zum Optimierungsgebot nur Epiney in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Artikel 20a 
GG, Rn. 62; Schulze-Fielitz in: Dreier, Artikel 20a GG, Rn. 26) darüber hinausgehend davon 
ausgeht, dass – nun auf die Staatszielbestimmung des Artikel 20a GG bezogen – für den 
Gesetzgeber zusätzlich ein Optimierungs- und Vermeidungsgebot gelte, so ist dies Stand 
der Wissenschaft. Während das BVerfG Verfassungsverstöße festzustellen hat und dem 
Gesetzgeber dabei zugleich – schon wegen der Gewaltenteilung – einen 
Gestaltungsspielraum zugesteht, muss es der politikberatenden (Rechts-)Wissenschaft 
möglich sein, das Grundgesetz auszulegen und Vorgaben für den Gesetzgeber zu 
entwickeln.  

Wenn in der VCI-Stellungnahme betont wird, dass beispielsweise Artikel 68 REACH-VO 
nicht rechtswidrig sei (S. 36), so stellt sich die Frage, welche Ausführungen im 
Sondergutachten dies veranlasst haben. Weder die dortigen Ausführungen in Kapitel 2 zum 
Vorsorgeprinzip noch die Ausführungen in Kapitel 6 zur REACH-VO ziehen die 
Rechtmäßigkeit der Norm in Zweifel. Die einschlägigen Ausführungen zum 
Beschränkungstatbestand des Artikels 68 REACH-VO lassen keine entsprechenden 
Interpretationen zu. Hier wird lediglich festgestellt, dass weder die Kriterien noch das 
Verfahren für Beschränkungen den Vorgaben des Vorsorgeprinzips und der ihm immanenten 
widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung entsprechen, weswegen dem Gesetzgeber 
entsprechende Anpassungen empfohlen werden (Tz. 478). Da auch der SRU von einem 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers sowohl hinsichtlich des „ob“ als auch hinsichtlich 
des „wie“ von Vorsorgemaßnahmen ausgeht (Tz. 19), können die Empfehlungen des SRU 
zur Änderung von Artikel 68 REACH-VO auch nur als solche – nämlich als Empfehlungen – 
verstanden werden. Dass ein Rechtsakt nicht der Konzeption des Vorsorgeprinzips 
entsprechende Instrumente vorsieht oder einzelne Instrumente nur zur Gefahrenabwehr, 
nicht aber zur Risikovorsorge greifen, hat keine Rechtswidrigkeit zur Folge. Hier ansetzende 
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Empfehlungen können daher nur Anregungen an den Gesetzgeber zum Nachbessern der 
Rechtsakte oder Instrumente sein, sofern er hierfür einen Vorsorgeanlass sieht und die 
empfohlenen Änderungen unter Abwägung mit anderen Belangen in seinen 
Gestaltungswillen aufnimmt.  

Keine Überbetonung des Vorsorgegedankens 

Sofern in der VCI-Stellungnahme eine Überbetonung des Vorsorgegedankens durch den 
SRU kritisiert (S. 16) und eine Vernachlässigung der Grenzen des Vorsorgeprinzips 
behauptet wird (S. 25 f.), kann dies nicht überzeugen.  

Das Sondergutachten des SRU beschäftigt sich schon dem Titel nach mit 
„Vorsorgestrategien für Nanomaterialien“ und enthält entsprechend umfassende 
Ausführungen zum Vorsorgeprinzip, wobei nicht nur mehrfach auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hingewiesen wird (so Tz. 37, 44, 45, 50), sondern den 
Grenzen des Vorsorgeprinzips ein eigenes Unterkapitel gewidmet ist (Tz. 50 ff.). Dass die 
Ausführungen zu den Grenzen des Vorsorgeprinzips im Sondergutachten einen quantitativ 
verhältnismäßig geringen Raum einnehmen, ist nicht als qualitative Aussage zur Bedeutung 
der entsprechenden Verfassungsbelange misszuverstehen. Vielmehr ist die Rechtslage 
insoweit eindeutig und daher nicht vertiefend zu erörtern. 

Der SRU stellt an keiner Stelle einen Verstoß gegen Verfassungs- und Europarecht fest. Die 
im geltenden Recht vorgesehenen Instrumente werden lediglich am Vorsorgeprinzip 
gemessen; im Anschluss werden Optimierungsmöglichkeiten aus Sicht des Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes diskutiert. Freilich verzichtet der SRU darauf, für den sensiblen 
Vorsorgebereich selbst Abwägungen mit anderen Verfassungsbelangen vorzunehmen. 
Diese Aufgabe steht allein dem Gesetzgeber zu. Hier kann und will der SRU nicht vorgreifen. 

Sofern die in der Kommissionsmitteilung zum Vorsorgeprinzip (KOM (2000) 1 endg.) 
aufgestellten Grundsätze für den Einsatz von vorsorgenden Risikomanagementmaßnahmen 
in der VCI-Stellungnahme rezipiert werden (S. 37 f.), kann der SRU diesen nur zustimmen 
und verweist auf das in Kapitel 5.2 entwickelte Modell zur Identifizierung von angemessenen 
staatlichen Vorsorgemaßnahmen (vgl. Abbildung 5-2), das die Grundsätze als wichtige 
Kriterien bei der Frage des „ob“ und des „wie“ von Vorsorgemaßnahmen nennt. Auch hier 
wird also explizit auf den Vorsorgeaspekt einschränkende Belange eingegangen. 

Beschreibung und Umsetzung eines gestuf ten Vorsorgesystems 

Die VCI-Stellungnahme zeigt auf, dass im bisherigen Recht ein abgestuftes System der 
Vorsorge verwirklicht ist (S. 13) und verweist hier insbesondere auf das Konzept der 
REACH-VO (ebenfalls S. 13). Zudem werden die prozeduralen Anforderungen aus 
Kommissionsmitteilung zum Vorsorgeprinzip (KOM (2000) 1 endg.) mit den Stufen der 
Risikobewertung und dem Risikomanagement rezipiert (S. 20 f.). 
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Auch der SRU macht sich dieses abgestufte Vorsorgesystem zu eigen und unterscheidet 
hinsichtlich der prozeduralen Anforderungen zwischen der Ermittlung und Bewertung des 
Vorsorgeanlasses (Tz. 36 ff.) und der Entscheidung hinsichtlich des „ob“ und „wie“ von 
Vorsorgemaßnahmen (Tz. 45 ff.). Wesentliche Unterschiede zur Kommissionsmitteilung 
können hier – entgegen der Behauptungen in der VCI-Stellungnahme – nicht ausgemacht 
werden. 

Insbesondere für die REACH-VO hat der SRU in Kapitel 6.2 nicht nur im Text (Tz. 458 ff.), 
sondern auch in einer Abbildung (Abb. 6-1) und einer Tabelle (Tab. 6-5) beschrieben und 
analysiert, wie sich das gestufte Vorsorgesystem in den Instrumenten der REACH-VO 
widerspiegelt. Auch hier können keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden. Im 
Unterschied zu den Ausführungen in der VCI-Stellungnahme ist der SRU jedoch der 
Auffassung, dass die erste Stufe zur Informationsgewinnung derzeit bei Nanomaterialien 
wegen der analysierten Defizite bei der Registrierungspflicht häufig nicht zur Anwendung 
kommt (Tz. 461 ff.). Hinsichtlich der zweiten Stufe der Risikomanagementmaßnahmen geht 
der SRU davon aus, dass sowohl das Zulassungsverfahren (Tz. 473 f.) als auch das 
Beschränkungsverfahren (Tz. 475) nicht vorsorgeorientiert ausgestaltet sind. Auch die vom 
SRU im Anschluss an die Analyse der REACH-VO gemachten Empfehlungen setzen bei den 
verschiedenen Stufen an (Tz. 478). So wird empfohlen, die Registrierung konsequent auf 
Nanomaterialien auszudehnen, damit eine umfassende Informationsbeschaffung ermöglicht 
wird. Die für das Zulassungs- und Beschränkungsverfahren vorgeschlagenen Änderungen 
sollen gewährleisten, dass schon aus Vorsorgeerwägungen heraus gehandelt werden kann. 
Insbesondere die Vorschläge zur Revision der REACH-VO beziehen sich – da hier alle 
Stufen durch spezielle Instrumente umgesetzt sind – auf die einzelnen Stufen. Auf welcher 
Stufe der Gesetzgeber tätig wird, ist – so stellt der SRU klar – im Hinblick auf die Grundsätze 
der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes im Rahmen einer Abwägung zu 
entscheiden. Aus Vorsorgeerwägungen heraus sollten jedoch Anpassungen auf beiden 
Stufen vorgenommen werden.  

Entwicklung passender Begrif f l ichkeiten und Konzepte 

Sofern in der VCI-Stellungnahme kritisiert wird, dass die vom SRU gewählten 
Begrifflichkeiten und Konzepte in der Rechtsprechung und Literatur nicht allgemein 
anerkannt sind (S. 17 f.), möchte der SRU darauf hinweisen, dass durch die ausführlichen 
Beschreibungen im Sondergutachten hinreichend erläutert wurde, warum auf diese Begriffe 
und Konzepte zurückgegriffen wurde. 

Der Begriff der „abstrakten Besorgnis“ wird verwendet, um einerseits an den auch 
beispielsweise in der Kommissionsmitteilung zum Vorsorgeprinzip (KOM (2000) 1 endg.) 
verwendeten Begriff der Besorgnis anzuknüpfen, andererseits von der konkreten Gefahr 
abgrenzen zu können. Entsprechend handelt es sich bei dem Begriff der abstrakten 
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Besorgnis nicht, wie in der VCI-Stellungnahme fälschlicherweise angenommen wird (vgl. 
S. 23 f), um den Versuch, bei ähnlichen Sachverhalten typisierend und pauschalierend einen 
Vorsorgeanlass herzuleiten, sondern, wie den differenzierenden Ausführungen des 
Sondergutachtens zu entnehmen ist (Tz. 33), um eine Abstufung anhand des Grades der 
Wahrscheinlichkeit.  

Vor allem aber geht der SRU entgegen der Behauptungen in der VCI-Stellungnahme nicht 
davon aus, dass bei Nanomaterialien grundsätzlich eine abstrakte Besorgnis vorliegt. Wie in 
der VCI-Stellungnahme befürwortet (S. 23), geht auch der SRU davon aus, dass bei 
Nanomaterialien eine Einzelfallbetrachtung notwendig ist. Dies zeigt sich schon daran, dass 
der SRU in Kapitel 4.3 mehrere Nanomaterialien betrachtet und hier auch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Gefährdungs- oder Risikolage kommt. 
Entsprechend schlägt der SRU auch vor, anhand der in Kapitel 4.5 auf Grundlage von 
Vorarbeiten der NanoKommission (Abschlussbericht der Themengruppe 4 „Kriterien zur 
vorläufigen Einschätzung von Nanomaterialien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt) erarbeiteten Kriterien für die einzelnen Nanomaterialien das Besorgnispotenzial 
zu ermitteln (Abb. 4-2). 

Gerade die Empfehlungen des SRU zum Zulassungsverfahren nach der REACH-VO 
(Tz. 478), die in der VCI-Stellungnahme interessanterweise gar nicht thematisiert werden, 
stellt klar, dass Nanomaterialien nicht unter Generalverdacht gestellt werden sollten, indem 
beispielsweise für alle Nanomaterialien ein Zulassungsvorbehalt in Artikel 57 REACH-VO 
etabliert wird. Vielmehr wird im Sondergutachten angeregt, eine Generalklausel einzuführen, 
auf Grundlage derer unter Zuhilfenahme der in Kapitel 4.5 ermittelten materialienbezogenen 
Kriterien, im Einzelfall Zulassungsvorbehalte eingeführt werden können. Der SRU wählt also 
einen sehr differenzierten Ansatz zur Ermittlung der abstrakten Besorgnis, der in der VCI-
Stellungnahme nicht gespiegelt wird.  

Bei dem Konzept der „widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung“ handelt es sich um eine vom 
SRU vorgeschlagene Ausgestaltung der „Beweislastumkehr“ (Tz. 43), die für staatliche 
Eingriffe eine Senkung des Beweismaßes auf die abstrakte Besorgnis vorsieht und 
gleichzeitig dem Risikoverursacher die Möglichkeit einräumt, die so angestellte 
Gefährlichkeitsvermutung zu erschüttern. Dabei wirkt diese vorsorgeorientierte 
„Beweislastumkehr“ sowohl auf der Gesetzgebungs- als auch auf der Verwaltungsebene: 

Zum einen kann der Gesetzgeber auf Grundlage des Vorsorgeprinzips bzw. der 
widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung überhaupt gesetzgeberisch tätig werden, es hat 
insofern legitimierende Wirkung. Zum anderen kann er Gesetze vorsorgeorientiert 
ausgestalten und hier die widerlegbare Gefährlichkeitsvermutung durch die konkrete 
Ausgestaltung etwa von Zulassungsanforderungen in Gesetzen festschreiben. Hierbei hat er 
die Vorgaben der Grundrechte zu beachten (Tz. 44). 
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Diese vorsorgeorientierte „Beweislastumkehr“ führt nicht – wie in der VCI-Stellungnahme 
behauptet – insofern zu einer unzulässigen Verantwortungsverlagerung, als nun in 
erheblichem Ausmaß unbedenkliche Stoffe einem strengen staatlichen Regime unterworfen 
werden (S. 25). Vielmehr ist sie Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsprinzips, indem die 
abstrakte Besorgnis nicht automatisch zu einem Verbot führt, sondern widerlegt werden 
kann. Das setzt Anreize für eine echte Risikobegleitforschung. Wie der SRU ausführt, wird 
das Beweismaß lediglich auf die abstrakte Besorgnis reduziert (Tz. 43), die ja durch einen 
Anfangsverdacht (Tz. 33) charakterisiert ist und für Nanomaterialien auf Grundlage der in 
Kapitel 4.5 vorgestellten materialbezogenen Kriterien zu ermitteln ist. Auch hier kann zur 
Veranschaulichung nochmals auf die Empfehlungen zur Änderung des 
Zulassungsverfahrens in der REACH-VO verwiesen werden (Tz. 478).  

Sofern in der VCI-Stellungnahme befürchtet wird, dass ein Tätigwerden des Staates in 
Situationen des non liquet eine weitere Senkung des Beweismaßes auf eine „Besorgnis der 
Besorgnis“ zur Folge hat (S. 23), kann diese Befürchtung ausgeräumt werden. Situationen 
des non liquet entstehen, wenn zwar die erforderlichen Kriterien abgeprüft wurden, allerdings 
widersprüchliche Ergebnisse ermittelt wurden (Tz. 40). Wenn nun der Staat unter 
Zuhilfenahme von Beweislastregeln tätig werden darf, so handelt es sich nicht um eine 
weitere Absenkung des Beweismaßes. Die Kriterien bleiben die gleichen.  

Gesetzesvorbehalt für ein Tätigwerden der Behörden 

Das Vorsorgeprinzip – so lautet eine Feststellung in der VCI-Stellungnahme – weise keinen 
„eigenen überrechtlichen Gehalt“ auf (S. 15). Außerdem haben die Behörden nur dann 
Eingriffsbefugnisse, wenn es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt (S. 19). Genau so sieht 
es der SRU: beim Vorsorgeprinzip handelt es sich um ein Rechtsprinzip, das zwar positive 
Rechtsgeltung – über Artikel 20a GG sogar mit Verfassungsrang – hat (Tz. 19), allerdings 
nicht ohne gesetzliche Grundlage staatliche Eingriffe rechtfertigen kann. Dass der 
rechtsstaatliche Gesetzesvorbehalt gilt, ergibt sich schon aus Artikel 20a GG, wonach 
Eingriffe in die Rechte von Bürgern nur auf gesetzlicher Grundlage möglich sind (Tz. 44). 
Eine grundsätzlich mögliche, ungeschriebene Beweislastumkehr für den Einzelfall, die sich 
nicht auf eine explizite gesetzliche Grundlage stützen kann, mithin im Wege der 
Gesetzesinterpretation von Verwaltung und Gerichten ermittelt wird, ist – so stellt dies der 
SRU ausdrücklich dar (Tz. 44) – nur in sehr begrenztem Umfang möglich. 

Stärkung der Transparenz gegenüber Behörden und Verbrauchern  

Die VCI-Stellungnahme kritisiert mit Hinweis auf die in der Kommissionsmitteilung zum 
Vorsorgeprinzip (KOM (2000) 1 endg.) entwickelnden Grundsätze (Verhältnismäßigkeit, 
Diskriminierungsverbot, Kohärenzgebot usw.) die Empfehlungen des SRU zur Stärkung der 
Transparenz gegenüber Behörden und Verbrauchern (Tz. 741 f bzw. 74 f.) als zu 
weitgehend. Dies nimmt der SRU zur Kenntnis, verweist jedoch darauf, dass unter 
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Bedingungen von Unsicherheit die Abwägung von Belangen des Umweltschutzes mit 
anderen Verfassungsbelangen stärkeres Gewicht erhält. In seinem Sondergutachten hat der 
SRU dargestellt, warum die Wissensdefizite und Besorgnisanlässe aus seiner Sicht eine 
Erhöhung der Transparenz geboten erscheinen lassen, dabei allerdings einen moderaten 
und differenzierten Ansatz befürwortet. Dass man bei anderer Gewichtung der 
widerstreitenden Verfassungsbelange – die freilich letztendlich dem Gesetzgeber obliegt – 
zu anderen Empfehlungen kommen kann, ist selbstverständlich. An dieser Stelle soll kurz 
auf Kritikpunkte der VCI-Stellungnahme eingegangen werden: 

– Um Transparenz gegenüber Verbrauchern zu verbessern und den Behörden 
Marktübersicht zu verschaffen, schlägt der SRU die Einführung eines teilöffentlichen 
Nanoproduktregisters sowie – zumindest für bestimmte klar umschriebene Fälle (Tz. 749) 
– Kennzeichnungspflichten für Produkte vor. Eine pauschale Kennzeichnungspflicht lehnt 
der SRU ab. In der VCI-Stellungnahme werden erhebliche Auswirkungen auf den Markt 
befürchtet und daher die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen grundsätzlich angezweifelt 
(S. 37 f.). Insbesondere hinsichtlich des Nanoproduktregisters wird aber die 
Verhältnismäßigkeit von der konkreten Ausgestaltung abhängen. Hierzu gibt es bereits 
ein Rechtsgutachten, das Grenzen aufzeigt und Gestaltungsoptionen diskutiert 
(Hermann/Möller, Rechtliche Machbarkeitsstudie zu einem Nanoproduktregister, 2010). 

– Für die Kennzeichnung hat der SRU empfohlen, in den Bereichen, in denen ohnehin 
bereits nach jetziger Rechtslage die Inhaltsstoffe anzugeben sind, diese Kennzeichnung 
um einen Zusatz, der auf die Nanoskaligkeit hinweist, zu ergänzen. Darüber hinaus sollte 
eine Kennzeichnung mit den Inhaltsstoffen auf solche Produkte ausgedehnt werden, bei 
denen durch nanoskalige Inhaltsstoffe bestimmte relevante Wirkungen (beispielsweise 
antibakterielle Wirkungen) erzielt werden sollen oder die nanoskalige Inhaltsstoffe 
freisetzen (Tz. 749). Den in der VCI-Stellungnahme geäußerten Befürchtungen, hierdurch 
könne es zu einer Diskriminierung von Nanomaterialien kommen (S. 38), kann der SRU 
nicht folgen. Durch die vorgeschlagenen Kennzeichnungsregeln will der SRU nicht 
Nanomaterialien diskriminieren, sondern eine Täuschung der Verbraucher vermeiden. 
Wenn Nanomaterialien andere Eigenschaften haben als ihre makroskaligen Pendants, 
dann sollten sie nicht unter derselben Bezeichnung auf der Packung geführt werden. 
Sofern über die schon bestehenden Kennzeichnungspflichten hinaus auch für andere 
Produkte Kennzeichnungspflichten gefordert werden, empfiehlt der SRU auch hier die 
Nennung aller Inhaltsstoffe – und nicht nur der Nanomaterialien. 

– Der SRU empfiehlt die Einführung einer Meldepflicht, die in ein teilöffentliches 
Nanoproduktregister münden soll (Tz. 742 bzw. 749). In der VCI-Stellungnahme werden 
diesbezüglich aus Kohärenzerwägungen Vorbehalte geäußert, da es sowohl innerhalb der 
REACH-VO als auch innerhalb der CLP-VO bereits entsprechende Mechanismen und 
Datenbanken gibt (S. 38). Der SRU hat in seinem Sondergutachten sowohl die 



8 

Registrierungspflicht (Tz. 461 ff.) mit dem darauf aufbauenden öffentlichen Register 
(Tz. 476), als auch die Meldepflicht mit dem darauf aufbauenden Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis (Tz. 487) analysiert und festgestellt, dass jeweils lediglich 
stoffspezifische und eben nicht produktspezifische Informationen erhoben werden. Zwar 
müssen die Verwendungen des Stoffes abstrakt bzw. nach Kategorien beschrieben 
werden, eine Zuordnung zu konkreten Produkten ist jedoch nicht möglich. Zudem gilt 
hinsichtlich des Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnisses, dass hier nur 
gefährliche Stoffe im Sinne der CLP-VO gemeldet werden müssen, wobei für 
Nanomaterialien entsprechende Kenntnisse wegen verbleibender Wissenslücken noch 
nicht vorliegen. Entsprechend lassen sich eine Meldepflicht für Nanoprodukte und ein 
darauf aufbauendes Nanoproduktregister nur schwer in die bestehenden Regelwerke 
einfügen.  

3. Abschließende Einschätzung 
Weder die rechtlichen Ausführungen zum Vorsorgeprinzip im Sondergutachten des SRU 
noch die aufgrund der Analyse einzelner Rechtsakte entwickelten Empfehlungen können 
durch die VCI-Stellungnahme ernsthaft in Frage gestellt werden. Vielmehr sind sich die 
Rechtsauffassungen in vielen Fällen ähnlich, Unterschiede beruhen auf Missverständnissen, 
Fehlinterpretationen oder auf ohnehin in der Rechtswissenschaft bestehenden 
Meinungsverschiedenheiten. Im vorliegenden Dokument ist versucht worden, die 
Missverständnisse und Fehlinterpretationen unter Verweis auf die entsprechenden Passagen 
im Sondergutachten auszuräumen. Wenn auf andere in der Literatur ebenfalls vertretene 
Ansichten hingewiesen wird, so sollte es dem SRU als wissenschaftlichem 
Beratungsgremium zugestanden werden, sich zu positionieren. 
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Tabelle zur Stellungnahme des SRU zum Gutachten von Prof. Fischer (im Auftrag des VCI) 

VCI-Stellungnahme SRU-Sondergutachten Anmerkung 
S. 8: Artikel 20a GG gebietet nicht nur 
Gefahrenabwehr, sondern auch 
Risikovorsorge. 

Tz. 23: Infolgedessen hat der Staat durch Gefahrenabwehr, 
insbesondere aber auch durch Risikovorsorge unterhalb der 
Gefahrenschwelle, zu gewährleisten (BRÖNNEKE 1999, S. 161 f.), 
dass alle menschlichen Aktivitäten umweltverträglich gestaltet bzw. 
gänzlich vermieden werden, wenn dauerhafte Schäden an 
Umweltgütern drohen (MURSWIEK in: SACHS 2009, Art. 20a Rn. 
33; SCHINK 1997, S. 226). 

Es besteht Übereinstimmung dahingehend, dass 
Artikel 20a GG nicht nur Maßnahmen der 
Gefahrenabwehr, sonder auch solche der 
Risikovorsorge gebietet. 

S. 8 f.: Der Gesetzgeber hat einen 
weiten Gestaltungsspielraum, der 
gerade im Vorsorgebereich nicht durch 
ein Vermeidungs- oder 
Optimierungsgebot missachtet werden 
darf und keine Pflicht zum Tätigwerden 
im Vorsorgebereich umfasst. 

Tz. 23: Infolgedessen hat der Staat durch Gefahrenabwehr, 
insbesondere aber auch durch Risikovorsorge unterhalb der 
Gefahrenschwelle, zu gewährleisten (BRÖNNEKE 1999, S. 161 f.), 
dass alle menschlichen Aktivitäten umweltverträglich gestaltet bzw. 
gänzlich vermieden werden, wenn dauerhafte Schäden an 
Umweltgütern drohen (MURSWIEK in: SACHS 2009, Art. 20a Rn. 
33; SCHINK 1997, S. 226). 
Demnach kann aus Artikel 20a GG konkret gefolgert werden, dass 
grundsätzlich jede vermeidbare Umweltbeeinträchtigung gegen 
Artikel 20a GG verstößt, sodass – wenn zur Verwirklichung eines 
umweltbelastenden Vorhabens verschiedene gleichwertige 
Alternativen zur Verfügung stehen, von denen eine die Umwelt 
weniger belastet – die umweltverträglichere Alternative gewählt 
werden muss. Das setzt wiederum voraus, dass Alternativen 
ermittelt werden. 
Tz. 22: Als Rechtsprinzipien sind Staatsziele Optimierungsgebote, 
also Normen, die gebieten, dass etwas in einem – unter 
Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten – 
möglichst hohem Maße realisiert wird. Zielkonflikte werden insoweit 
über die Grundsätze der Prinzipienkollision gelöst, wobei die 
Instrumente der Gewichtung und Abwägung eine entscheidende 
Rolle spielen (SOMMERMANN 1997, S. 360 f.; BRÖNNEKE 1999, 
S. 269 ff.). 
Tz. 22: Die Bindungswirkungen von Staatszielbestimmungen 
unterscheiden sich jedoch je nach betroffener Staatsgewalt. Der 
Gesetzgeber hat ihren Gestaltungsauftrag im Rahmen seiner 
Konkretisierungsbefugnis zu aktualisieren, indem er deren 
Zielbereich und deren Zielverwirklichung mit Blick auf gegenläufige 
verfassungsrechtlich geschützte Belange (z. B. Wirtschaftsfreiheit, 

Zwar entwickelt der SRU anhand der 
einschlägigen Literatur Maßstäbe, an denen sich 
der Gesetzgeber orientieren muss (Vermeidungs- 
und Optimierungsgebot). 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass auch der 
SRU den weiten Gestaltungsraum des 
Gesetzgebers sieht und von einer Verdichtung zu 
einer Handlungspflicht nicht ausgeht. 
Artikel 20a GG gilt es durch den Gesetzgeber 
unter Abwägung mit anderen 
Verfassungsbelangen bestmöglich zu 
verwirklichen.  
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Sozialstaatsprinzip) genauer fasst und zur Lösung von 
Zielkonflikten Abwägungskriterien samt vollziehbarer Rechtsnormen 
entwickelt. Hierbei hat der Gesetzgeber den verbindlichen 
materiellen Zielkern des Staatsziels und eines im Hinblick darauf 
bestehenden Untermaßverbotes zu beachten (SOMMERMANN 
1997, S. 439 ff.; BRÖNNEKE 1999, S. 272 ff. und 471 ff.). Der 
Gesetzgeber hat also bei der Rechtsetzung nicht nur die 
gegenläufigen Interessen, welche insbesondere durch das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), 
die Freiheit der Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG), die 
Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und die Eigentumsgarantie (Art. 
14 Abs. 1 GG) geschützt werden, in Ausgleich zu bringen, sondern 
gleichermaßen auch den in Artikel 20a GG enthaltenen Auftrag zu 
beachten (vgl. hierzu zuletzt das Urteil des BVerfG vom 24. 
November 2010, Rn. 137). 

S. 9: „Allerdings gebieten die 
Grundrechte ein schützendes 
Eingreifen des Staates (insbesondere 
des Gesetzgebers) nur dann, wenn die 
öffentliche Gewalt Schutzvorkehrungen 
überhaupt nicht getroffen hat oder die 
getroffenen Maßnahmen gänzlich 
ungeeignet oder völlig unzulänglich 
sind.“ 

 Das BVerfG hat Verstöße gegen das GG 
festzustellen, wobei – im Sinne der 
Gewaltenteilung – der Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers zugesichert wird. Entsprechend 
nimmt das BVerfG eine Verletzung der 
Grundrechte nur dann an, wenn der Gesetzgeber 
Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen hat 
oder getroffenen Maßnahmen gänzlich ungeeignet 
oder völlig unzulänglich sind. 
Ob den Grundrechten darüber hinausgehend mehr 
entnommen werden kann, ist hingegen eine 
andere Frage. Insbesondere steht es der 
Wissenschaft frei, hier Vorgaben zu entwickeln. 

S. 9: „Insoweit können die 
grundrechtlichen Schutzpflichten 
staatliche Maßnahmen nur bei einem 
evident unzureichenden 
Rechtsgüterschutz auslösen, was 
gerade im Vorsorgebereich und 
Situationen der Ungewissheit 
typischerweise nicht und allenfalls in 
extremen Ausnahmefällen der Fall sein 
wird.“ 

 Maßnahmen können auch im Hinblick auf durch 
Ungewissheit gekennzeichnete Sachverhalte 
unzureichend sein. Dies wäre dann der Fall, wenn 
die Maßnahme den Vorsorgeanlass nicht 
ausreichend adressiert.  
Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob der 
Staat in Situationen der Ungewissheiten Handeln 
darf oder sogar muss.  
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S. 10: „Ob allerdings das (in der 
Rechtsprechung des BVerfG im Prinzip 
angelegte) Untermaßverbot tatsächlich 
einen strengeren Kontrollmaßstab 
bietet, ist keineswegs klar. Viel spricht 
dafür, dass auch das Untermaßverbot 
lediglich einen unabdingbaren 
Mindestschutz gewährleisten soll.“ 

Tz. 28: Nach dem ebenfalls vom BVerfG als Prüfungsmaßstab 
herangezogenen Untermaßverbot ist von einer Verletzung ferner 
dann auszugehen, wenn ein – unter Berücksichtigung 
entgegenstehender Rechtsgüter – angemessener und wirksamer 
Schutz unterbleibt: „Die Vorkehrungen, die der Gesetzgeber trifft, 
müssen für einen angemessenen und wirksamen Schutz 
ausreichend sein und zudem auf sorgfältigen 
Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzungen beruhen“ 
(vgl. hierzu BVerfGE Bd. 88, S. 203 (254)). Deutlich wird hieraus, 
dass im Rahmen des Untermaßverbots eine strengere Kontrolle – 
statt bloßer Evidenz- eine Vertretbarkeitskontrolle – durch das 
BVerfG erfolgt (CALLIESS 2006, S. 321). 

Das BVerfG hat das Untermaßverbot bereits als 
Prüfungsmaßstab herangezogen und sich seither 
– obwohl es in einigen zurückliegenden Urteilen 
lediglich eine Evidenzkontrolle durchgeführt hat – 
nicht ausdrücklich von seiner Rspr. distanziert. 
Das Untermaßverbot wird entsprechend auch in 
der Literatur noch diskutiert und zu konkretisieren 
versucht.  

S. 12: „Bislang nicht abschließend 
geklärt ist, ob das in Art. 191 Abs. 2 
UAbs. 1 S. 2 AEUV niedergelegte 
Vorsorgeprinzip eher als 
„Orientierungsrahmen“ für die 
Ausgestaltung der Umweltpolitik 
seitens der EU zu verstehen ist oder 
mehr als verbindliches Rechtsprinzip.“ 

Tz. 21: Ähnliches gilt auf europäischer Ebene, wo das 
Vorsorgeprinzip in Artikel 191 Abs. 2 S. 2 AEUV sogar ausdrücklich 
Erwähnung findet. Dieser Artikel bestimmt, dass die Umweltpolitik 
der Union auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung 
beruht. Darüber hinaus wendet der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) das Prinzip als allgemeines Rechtsprinzip des 
Unionsrechts an, sodass es auch in anderen Bereichen wie dem 
Gesundheitsschutz zu beachten ist. 

Der SRU hat in seinem Gutachten ausführlich 
dargelegt, dass man von einer Anerkennung des 
Vorsorgeprinzips als allgemeinem Rechtsprinzip 
ausgehen kann. Diese Einschätzung wird auch 
von anderen Autoren geteilt (Nettesheim in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 
Europäischen Union, Art. 191 AEUV, Rn. 90). 
Dass diesbezüglich auch andere Ansichten 
vertreten werden, muss den SRU nicht von einer 
eigenen Positionierung abhalten. 

S. 12: „Aus Art. 191 Abs. 2 UAbs. 1 
AEUV folgen also keine zwingenden 
Handlungsgebote. Vielmehr steht der 
EU bei der Umsetzung der Prinzipien 
ein erheblicher Ermessensspielraum 
zu.“ 

Tz. 24: Der Begriff der Erhaltung der Umwelt zielt im Sinne eines 
ökologischen Bestandsschutzes auf ein Verschlechterungsverbot, 
infolgedessen die Umwelt grundsätzlich nicht verbraucht oder 
zerstört werden darf. Sich hiermit teilweise überschneidend verlangt 
der Schutz der Umwelt, dass mittels geeigneter Maßnahmen der 
Lenkung und Kontrolle bestehende Umweltbelastungen und -
verschmutzungen reduziert und zukünftige vermieden werden. Das 
Erfordernis der Qualitätsverbesserung weist darauf hin, dass sich 
die Umweltpolitik nicht auf konservierende Maßnahmen 
beschränken darf, sondern – auch im Interesse künftiger 
Generationen – eingetretene Schäden beseitigen und verloren 
gegangene Umweltqualität restaurieren muss. Als besonders 
hervorgehobener Teilaspekt der Erhaltung der Umwelt erscheint 
auch die Vorgabe einer umsichtigen und rationellen Verwendung 
der natürlichen Ressourcen. Auch die Unionsziele enthalten – wie 
Artikel 20a GG – ein Optimierungsgebot (KAHL 1993, S. 69 ff.). 

In seinem Gutachten beschäftigt sich der SRU 
auch mit dem Unionsziel Umweltschutz, das in 
Artikel 191 AEUV verankert ist und geht davon 
aus, dass dieser Bestimmung – wie Artikel 20a GG 
auch – ein Optimierungsgebot zu entnehmen ist. 
Dies bedeutet, dass im Rahmen der Abwägung mit 
anderen Belangen der Umweltschutz bestmöglich 
zu verwirklichen ist. Damit geht auch der SRU 
davon aus, dass sich Artikel 191 AEUV im 
Vorsorgebereich keine Handlungsgebote 
entnehmen lassen und der europäische 
Gesetzgeber entsprechend einen 
Ermessensspielraum hat. 
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S. 12 f.: „Zudem ist zu beachten, dass 
sich Art. 191 Abs. 2 UAbs. 1 AEUV 
allein auf die Ausgestaltung der 
Unionspolitik im Umweltbereich und 
nicht die Umweltpolitik der 
Mitgliedstaaten bezieht. Angesichts 
dieser Zielrichtung führt das vom SRU 
in diesem Zusammenhang bemühte 
Konzept der unionsrechtskonformen 
(d.h. im Lichte von Art. 191 Abs. 2 und 
auch Art. 11 AEUV erfolgenden) 
Auslegung von Art. 20a GG im 
Anwendungsbereich von Unionsrecht 
nicht weiter.“ 

Tz. 24: Nach der umweltrechtlichen Querschnittsklausel des 
Artikels 11 AEUV müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes 
bei der Festlegung und der Durchführung aller Unionspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung einbezogen werden. Die administrative und (im Falle 
von Richtlinien) legislative Durchführung des Unionsrechts obliegt 
den Mitgliedstaaten. Sie – und damit auch die staatlichen 
Institutionen der Bundesrepublik Deutschland – sind im 
Anwendungsbereich des Unionsrechts daher ebenfalls an die 
Vorgaben der Artikel 11 und 191 AEUV gebunden. Darüber hinaus 
sind die Mitgliedstaaten auch über die allgemeine Unionstreue des 
Artikels 4 Abs. 3 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) 
bei jedem Handeln im Anwendungsbereich des Unionsrechts an 
dessen primär- und sekundärrechtliche Vorgaben gebunden. In 
diesem Rahmen haben die Mitgliedstaaten auch Widersprüche 
zwischen dem nationalen Recht und den Vertragszielen zu 
vermeiden. Nach der unionsrechtlichen Auslegungsregel des 
sogenannten effet utile, also im Interesse einer möglichst großen 
Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen, haben die staatlichen 
Stellen das gesamte Unionsrecht in Übereinstimmung mit den 
Zielen der Europäischen Union (EU) unionsrechtskonform 
auszulegen (SOMMERMANN 1997, S. 295). Aus alledem folgt, 
dass die Staatszielbestimmung des Artikels 20a GG im 
Anwendungsbereich von Unionsrecht im Lichte der Artikel 191 und 
11 AEUV auszulegen ist. Deren mit Anwendungsvorrang 
ausgestattete Vorgaben entfalten in dem beschriebenen Umfang 
verbindliche Wirkungen für das nationale Umweltstaatsziel, das auf 
diese Weise europäisiert wird (SOMMERMANN 1997, S. 280 f.). 

Der Widerspruch, den der Autor zu erkennen 
meint, bleibt unklar. Der SRU geht in seinem 
Gutachten davon aus, dass Artikel 11 und 191 
AEUV in den Mitgliedstaaten nur dann Wirkung 
entfalten, wenn diese unionales Recht umsetzen 
oder vollziehen. 
Ferner bleibt unklar, welche weiteren Erkenntnisse 
sich der Autor von dieser Feststellung erhofft. 

S. 13: „Dabei wurde ein abgestuftes 
System der Vorsorge verwirklicht, bei 
dem – abhängig von den Besonder-
heiten des jeweiligen Sachbereichs – 
ein weit- oder engmaschiges Sicher-
heitsnetz gespannt wurde. Dies 
deshalb, weil ein staatliches 
Tätigwerden zur Vorsorge immer auch 
eine abwägende Berücksichtigung 
anderer Interessen notwendig macht, 
was der Normgeber dann bei der 
Ausübung seines Gestaltungsspiel-

Tz. 36: Während die („objektive“) Risikoermittlung also dem Bereich 
der Gewinnung von Erkenntnis durch Ausschöpfung aller 
zugänglichen Erkenntnisquellen zuzuordnen ist, richtet sich die 
Risikobewertung auf die („subjektive“) Abwägung und Gewichtung 
der ermittelten Tatsachen, Mechanismen, der verbleibenden 
Erkenntnislücken und Ungewissheiten sowie der Belange des 
Einzelnen und der Allgemeinheit (WAHL und APPEL 1995, S. 109). 
Tz. 45: Im Schrifttum werden hinsichtlich des „Wie“ einer 
Vorsorgemaßnahme verschiedene Anforderungen formuliert: Als 
formale Anforderungen an Vorsorgemaßnahmen werden etwa 
inhaltliche Bestimmtheit und Klarheit sowie das Erfordernis ihrer 
Begründung genannt. Zu den inhaltlichen Anforderungen werden 

Auch der SRU entnimmt dem Vorsorgeprinzip ein 
abgestuftes System und unterscheidet (auch im 
Hinblick auf das Verfahren) zwischen: 

1. Risikoermittlung 
2. Risikobewertung 
3. Risikomanagement 

Insbesondere die Vorschläge zur Revision der 
REACH-VO beziehen sich – da hier alle Stufen 
durch spezielle Instrumente umgesetzt sind – auf 
die einzelnen Stufen. 
Auf welcher Stufe der Gesetzgeber tätig wird, ist – 
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raumes einzustellen hat.“ die Setzung von Prioritäten, die Wahrung der Grundrechte sowie 
die Beachtung des rechtsstaatlichen Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes gezählt (DI 
FABIO 1997, S. 820 ff.). 

so stellt der SRU klar – im Hinblick auf die 
Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes 
im Rahmen einer Abwägung zu entscheiden. 

S. 13: „Dies zeigt sich etwa bei 
REACH. Art. 1 Abs. 3 S. 2 REACH-VO 
stellt fest, dass den Bestimmungen der 
REACH-VO das Vorsorgeprinzip 
zugrunde gelegt wird. Dies erfolgt 
sodann durch Schaffung eines 
ausdifferenzierten 
Risikoregulierungssystems mit 
abgestuften, auf den spezifischen Fall 
bezogenen Regelungen.“ 

Tabelle 6-5: Umsetzung des Vorsorgeprinzips in der REACH-VO für 
Nanomaterialien 

 Risikoermittlung Risikomanagement 

Vorgaben in REACH - Registrierung 

- Aktualisierungspflicht 

- Zulassungsvorbehalt 

- Beschränkungen 

- Informationspflichten 

- Einstufung & 
Kennzeichnung (CLP-VO) 

Hürden für Nano-
materialien 
 

- Stoffbegriff 

- Mengenschwellen 

- Testmethoden 

- Einstufung 

- Übergangsfristen 

- Ausnahmebestimmungen 

- Einstufung 

- Beweislastverteilung 
(Kriterien + Verfahren) 

 

SRU/SG 2011-2/Tab. 6-5 
 

Der SRU hat nicht nur im Text, sondern auch 
durch Tabellen mehrfach das gestufte System der 
REACH-VO beschrieben und analysiert. 
Er ist jedoch der Auffassung, dass 
Nanomaterialien derzeit die erste Stufe 
(Risikoermittlung) wegen Defiziten bei der 
Registrierungspflicht gar nicht nehmen müssen. 
Hinsichtlich der zweiten Stufe (Risikomanagement) 
geht der SRU davon aus, dass diese wegen der 
gewählten Kriterien und Verfahrensvorgaben 
grundsätzlich im Hinblick auf Vorsorgeerwägungen 
zu  hoch ist.  

S. 14: „Die rechtliche Steuerungskraft 
der Verfassung (Art. 20a GG für den 
Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen und Art. 2 Abs. 2 
S. 1 GG für die menschliche 
Gesundheit) ist insoweit nur 
beschränkt, da das Verfassungsrecht 
dem Staat nicht konkret vorschreibt, 
mit welchem Maß und welchen Mitteln 
er Risikovorsorge zu betreiben hat. Zu 
einem Verfassungsverstoß (i.S. eines 
unzulässigen Unterschreitens des 
verfassungsrechtlich gebotenen Maßes 
an Risikovorsorge) wird man daher nur 
in Extremfällen gelangen, wenn der 
Staat seine Verantwortung für die 
Risikovorsorge in grober Weise 
missachtet. Das EU-Recht, 
insbesondere Art. 191 Abs. 2 UAbs. 1 
AEUV wirkt insoweit nicht schärfer; 
auch hier besteht eine weitgehende 

 Der SRU behauptet in seinem Gutachten keinen 
Verstoß gegen Verfassungs- und Europarecht. Er 
stellt lediglich fest, dass unter 
Vorsorgegesichtspunkten Optimierungsbedarf 
besteht und unterbreitet entsprechende 
Vorschläge. 
Es ist Aufgabe des Gesetzgebers diese 
Vorschläge aufzunehmen, mit anderen 
Verfassungsbelangen abzuwägen und 
Maßnahmen zu treffen oder eben nicht zu treffen. 
Grundsätzlich gilt es zwischen den verschiedenen 
Akteuren (Gesetzgeber, BVerfG und 
Wissenschaft) zu unterscheiden, die jeweils 
unterschiedliche Funktionen erfüllen.  
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Gestaltungsmacht des europäischen 
Gesetzgebers bei der Ausgestaltung 
der europäischen Umweltpolitik.“ 
S. 15: „Die Anerkennung der Prinzipien 
des Umweltrechts als Rechtsprinzipien 
ist freilich im juristischen Schrifttum seit 
langem umstritten; dort findet sich 
ebenso die Einordnung als politische 
Leitprinzipien.“ 

Tz. 21: Das Vorsorgeprinzip ist demnach nicht nur im deutschen, 
sondern auch im europäischen Recht als Rechtsprinzip anerkannt. 
Im internationalen Recht hat sich diese Auffassung noch nicht 
durchgesetzt, die Anwendung des Prinzips ist hier von der 
Aufnahme in die einschlägigen Vertragswerke abhängig. Allgemein 
verbindliche Vorgaben lassen sich dem Vorsorgeprinzip jedoch 
nicht entnehmen, vielmehr bleiben offene Fragen, die von Fall zu 
Fall beantwortet werden müssen. 

Der SRU hat in seinem Gutachten ausführlich 
dargelegt, dass man von einer Anerkennung des 
Vorsorgeprinzips als allgemeinem Rechtsprinzip 
ausgehen kann. Diese Einschätzung wird auch 
von anderen Autoren geteilt (Nettesheim in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 
Europäischen Union, Art. 191 AEUV, Rn. 90). 
Dass diesbezüglich auch andere Ansichten 
vertreten werden, muss den SRU nicht von einer 
eigenen Positionierung abhalten. 

S. 15: „Dass das Vorsorgeprinzip einen 
eigenständigen „überrechtlichen“ 
Gehalt aufweist, ist nicht ersichtlich. 
Das Vorsorgeprinzip als solches stellt, 
solange es nicht in einer gesetzlichen 
Norm mit einem entsprechenden Inhalt 
verankert wird, auch keine 
Eingriffsgrundlage für das 
Verwaltungshandeln dar.“ 

Tz. 19: … haben Rechtsprinzipien positive Rechtsgeltung, häufig 
mit Verfassungsrang. 
Tz. 44: Aufgrund des rechtsstaatlichen Gesetzesvorbehalts, den die 
umweltstaatliche Grundnorm des verfassungsrechtlichen 
Vorsorgeprinzips, Artikel 20a GG, nochmals unterstreicht, sind 
Eingriffe in die Rechte von Bürgern nur auf gesetzlicher Grundlage 
möglich. 

Der SRU geht in seinem Gutachten nicht von 
einem „überrechtlichen“ Gehalt aus, sondern 
verankert es klar auf den verschiedenen Ebenen  

- internationales, europäisches und 
nationales Recht bzw. 

- Verfassungsrecht und einfaches Recht. 
Der SRU stellt auch klar, dass die Verwaltung nur 
dann vorsorgend tätig werden kann, wenn ihr das 
durch Gesetz aufgetragen wurde bzw. die 
rechtlichen Grundlagen hier einen Spielraum 
lassen, der auch dem Ziel der Regelung nach 
entsprechend zu nutzen ist.  

S. 15: „Darf der Staat – sofern er dies 
in einem bestimmten Sachbereich für 
geboten erachtet – eine Risikovorsorge 
unterhalb der Gefahrenschwelle 
etablieren? Hierzu ist der Staat im 
Grundsatz berechtigt. Eine 
entsprechende Vorverlagerung des 
Schutzes von Mensch und Gesundheit 
ist prinzipiell legitim und wird von den 
verfassungsrechtlichen Parametern, 
insbesondere von Art. 20a GG, 
„getragen“.“ 

Tz. 20: Die aus Artikel 20a GG fließende staatliche 
Langzeitverantwortung für künftige Generationen unterstreicht 
dabei die Bedeutung des Vorsorgeprinzips für den Umweltstaat. Sie 
stellt gleichzeitig die Verbindung zum von der Rio-Deklaration 
völkerrechtlich vorgegebenen Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung her (APPEL 2005, S. 264 ff.). 
Tz. 30: Im modernen Umweltrecht kommt dem Vorsorgeprinzip eine 
zentrale Rolle zu. Dieses ist darauf ausgerichtet, die 
Handlungsfähigkeit des Staates in Fällen von Unsicherheit und 
Ungewissheit zu gewährleisten, sodass es – im Vergleich zur 
klassischen Gefahrenabwehr – zu einer Vorverlagerung des 
zulässigen Eingriffszeitpunktes für staatliche Maßnahmen kommt. 

Wie der Autor kommt auch der SRU zu dem 
Ergebnis, dass das Vorsorgeprinzip den 
Gesetzgeber auch unterhalb der Gefahrenschwelle 
handlungsfähig macht, ein Handeln aber nicht 
zwingend verlangt.  
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S. 16: „Dies stellt eine Überbetonung 
der verfassungsrechtlichen Aussagen 
zum Vorsorgeprinzip dar, engt – im 
Widerspruch zum weitgehenden 
staatlichen Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum – die Bandbreite 
des zulässigen staatlichen Handelns 
zu sehr ein und verzichtet auf eine 
Austarierung mit anderen 
schützenswerten Interessen. Der Staat 
ist eben nicht aus Verfassungsrecht 
verpflichtet, den Vorsorgegedanken 
auszureizen und etwa in Bezug auf 
elektromagnetische Felder – weil dies 
ein mehr an Vorsorge bietet – eine 
Verschärfung der bestehenden 
immissionsschutzrechtlichen 
Grenzwerte vorzunehmen. Ebenso hat 
der Europäische Gesetzgeber nicht 
gegen Art. 191 Abs. 2 UAbs. 1 S. 2 
AEUV verstoßen, weil er in der 
REACH-VO die Vorschriften zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkungen von Stoffen nicht 
noch stärker vorsorgeorientiert 
ausgestaltet hat.“ 

 Das Gutachten des SRU beschäftigt sich schon 
dem Titel nach mit „Vorsorgestrategien für 
Nanomaterialien“ und enthält entsprechend 
umfassende Ausführungen zum Vorsorgeprinzip, 
wobei nicht nur mehrfach auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hingewiesen wird, 
sondern sogar eine Unterkapitel den Grenzen 
gewidmet ist. Dass diese nur angedeutet werden, 
liegt in der Funktion des SRU begründet, der 
Fragestellungen aus Sicht des Umweltschutzes 
beleuchten – natürlich ohne andere Belange aus 
dem Blick zu verlieren.  
Dass der SRU hier seiner Funktion entsprechend 
quantitative Gewichtungen vornimmt, kann weder 
als Überbetonung des Vorsorgeprinzips noch als 
Einengung des Handlungs- und 
Gestaltungsspielraums missverstanden werden. 
Der SRU stell an keiner Stelle einen Verstoß 
gegen Verfassungs- und Europarecht fest. Die im 
geltenden Recht vorgesehenen Instrumente 
werden lediglich am Vorsorgeprinzip gemessen; im 
Anschluss werden Optimierungsmöglichkeiten aus 
Sicht des Umwelt- und Gesundheitsschutzes 
diskutiert.  
Was der SRU sich zu Recht nicht anmaßt, ist für 
den sensiblen Vorsorgebereich selbst 
Abwägungen mit anderen Verfassungsbelangen 
vorzunehmen. Diese Aufgabe steht dem 
Gesetzgeber zu. Hier kann und will der SRU nicht 
vorgreifen. 

S. 16: „Aber nicht jede Ungewissheit 
über mögliche Risiken erlaubt eine 
Berufung auf das Vorsorgeprinzip. 
Ansonsten würde hierfür bereits jede 
noch so schwache Vermutung über 
fern liegende Risiken ausreichen.“ 

Tz. 32: Dementsprechend lässt der inzwischen wohl überwiegende 
Teil des Schrifttums als Vorsorgeanlass ein abstraktes 
Besorgnispotenzial genügen, sodass plausible, wissenschaftlich 
begründete Anhaltspunkte für Vorsorgemaßnahmen hinreichend 
sind. Als Vorsorgeanlass genüge grundsätzlich schon die generelle 
oder potenzielle Schadenseignung von Vorgängen oder Stoffen. 
Dabei sollen sich die Anforderungen an den Grad der erforderlichen 
Plausibilität – in Parallele zur relativen Betrachtungsweise beim 
Gefahrenbegriff – aus einer wertenden Betrachtung ergeben, die 
die Wertigkeit des Schutzguts sowie Art und Umfang des möglichen 

Der SRU stellt in seinem Gutachten ausführlich 
dar, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
um von einem Vorsorgeanlass zu sprechen. Er 
geht auch nicht davon aus, dass jede noch so 
schwache Vermutung über fernliegende Risiken 
ausreicht, sondern versucht klar darzustellen, wo 
die Grenze zu einer solchen „Vorsorge ins Blaue“ 
überschritten wäre. 
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Schadens (schwere, irreversible Wirkungen) zu berücksichtigen 
hat. Empirische Erkenntnisse seien für die Annahme eines 
Besorgnispotenzials nicht erforderlich, es genügten theoretische 
Überlegungen, die allerdings nicht in den Bereich spekulativer 
Vermutungen abgleiten dürften (LÜBBE-WOLFF 1997, S. 51 ff. und 
61; REHBINDER 2007, Rn. 67 f.; WAHL und APPEL 1995, S. 122 
f. und 126 ff.). 

S. 17: „Bei den vom SRU gewählten 
Begrifflichkeiten (wie „abstrakte 
Besorgnis“) und Konzepten (wie 
„Beweislastumkehr“ i.S. einer 
widerlegbaren 
Gefährlichkeitsvermutung“ oder der 
Heranziehung der Sphärentheorie) 
handelt es sich nicht um in 
Rechtsprechung und Literatur 
allgemein anerkannte oder gemeinhin 
verwendete Beschreibungen zur 
Konkretisierung des Vorsorgeprinzips.“ 

 Sofern die vom SRU gewählten Begrifflichkeiten 
kritisiert werden, ist zunächst festzustellen, dass 
mit Basisrisiko, Besorgnis, Risiko, begründete 
Besorgnis usw. in diesem Bereich ohnehin 
verschiedene Begriffe genutzt werden, um den 
Vorsorgeanlass zu konkretisieren. 
Wie der Autor selbst ausführt, ist der Begriff der 
Besorgnis an sich nicht unbekannt. Um ihn von der 
konkreten Gefahr abzugrenzen, wird er um das 
Adjektiv „abstrakt“ ergänzt. Der Begriff der 
abstrakten Besorgnis entspricht inhaltlich dem in 
der Kommissionsmitteilung zum Vorsorgeprinzip 
gewählten Begriff des begründeten Anlasses zur 
Besorgnis. Dies denkt der SRU durch seine 
Erklärungen ausreichend verdeutlicht zu haben. 
Bei dem Begriff der widerlegbaren 
Gefährlichkeitsvermutung handelt es sich 
tatsächlich nicht um einen in Literatur oder 
Wissenschaft bereits etablierten Begriff. Dies ist 
dem Umstand geschuldet, dass er die vom SRU 
vertretene Ausgestaltung der „Beweislastumkehr“ 
als Absenkung des Beweismaßes auf beiden 
Seiten – Staat und Risikoverursacher – 
beschreiben soll. 

S. 18: „Der Begriff „Besorgnis“ 
charakterisiert hier erst einmal ganz 
generell das Einsatzgebiet der 
Vorsorge und die Schwelle, ab deren 
Erreichen sich der Staat (oder die EU) 
mit einer bestimmten Thematik näher 
befassen und dies als Auslöser für 
Aktivitäten im Bereich der 

Tz. 32: Unter dem Vorsorgeanlass ist jene Sachlage zu verstehen, 
bei deren Vorliegen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden 
können. 

Sowohl der SRU als auch die Kommission in ihrer 
Mitteilung zum Vorsorgeprinzip versuchen Kriterien 
aufzustellen, bei deren Erreichen 
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden können. 
Während die Kommission von einem „Auslöser“ 
spricht, verwendet der SRU den Begriff 
„Vorsorgeanlass“. Unterschiede sind hier keine 
festzustellen. 
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Risikovorsorge nehmen darf.“ 
S. 19: „Wenn man dem Staat in 
solchen (qualifizierten) Verdachts- bzw. 
Besorgnissituationen 
Eingriffsbefugnisse zuspricht, hat dies 
eine erhebliche Absenkung der 
Anforderungen an ein eingreifendes 
staatliches Tätigwerden zur Folge: Der 
Staat soll die Freiheit des Einzelnen 
beschränkende Maßnahmen nicht nur 
ergreifen dürfen, wenn dessen 
Betätigung festgestellt gefährlich ist, 
sondern bereits dann, wenn sie 
möglicherweise gefährlich ist. 
Aus rechtsstaatlicher Perspektive muss 
dann nicht nur der Lehre vom 
Gesetzesvorbehalt entsprochen 
werden; das Tätigwerden des Staates 
muss auch mit Blick auf die 
Grundrechte des Betroffenen und das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip 
gerechtfertigt sein.“ 

Tz. 37: Hinzu kommt, dass das im Rechtsstaatsprinzip verankerte 
Verhältnismäßigkeitsprinzip ebenso wie das Willkürverbot verlangt, 
dass Grundrechtseingriffe auf einer so weit wie möglich gesicherten 
Tatsachengrundlage erfolgen. 
Tz. 44: Die rechtsstaatlichen Grenzen der vom Vorsorgeprinzip 
geforderten Beweislastumkehr – verstanden im Sinne der 
vorgestellten Konzeption – ergeben sich im Wesentlichen aus den 
Grundrechten der Beteiligten im mehrpoligen 
Verfassungsrechtsverhältnis und, vermittelt über diese, aus einer 
mehrpoligen Verhältnismäßigkeitsprüfung, die Übermaß- und 
Untermaßverbot zusammenführt (CALLIESS 2001, S. 373 ff. und 
566 ff.). 
Tz. 45: Im Schrifttum werden hinsichtlich des „Wie“ einer 
Vorsorgemaßnahme verschiedene Anforderungen formuliert: Als 
formale Anforderungen an Vorsorgemaßnahmen werden etwa 
inhaltliche Bestimmtheit und Klarheit sowie das Erfordernis ihrer 
Begründung genannt. Zu den inhaltlichen Anforderungen werden 
die Setzung von Prioritäten, die Wahrung der Grundrechte sowie 
die Beachtung des rechtsstaatlichen Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes gezählt (DI 
FABIO 1997, S. 820 ff.). 
Tz. 50: So muss der Staat bei der Risikobewertung, bei der 
Entwicklung eines Vorsorgekonzeptes, bei der Wahl der 
Vorsorgemaßnahmen und auch bei der Wahl des 
Vorsorgeadressaten alle seine ihm durch die Verfassung 
aufgegebenen Rechte und Pflichten beachten und in Ausgleich 
bringen. Insbesondere die rechtsstaatlichen Vorgaben wie 
Grundrechte, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Vertrauensschutz 
spielen im Bereich von Vorsorgemaßnahmen eine maßgebliche 
Rolle. 

Der SRU verweist in seinem Gutachten an vielen 
Stellen auf die Bedeutung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. Dieser ist nach seiner Ansicht 
auf allen vom Vorsorgeprinzip vorgegebenen 
Stufen zu berücksichtigen: 

- Risikoermittlung 
- Risikomanagement: Frage, ob und wie 

Staat handeln darf 

S.  19 f.: „In der Tat muss es gerade 
bei massiven Risiken für das Leben 
und Gesundheit auch in Verdachts- 
bzw. Besorgnissituationen möglich 
sein, Eingriffe vorzunehmen, so dass 
die Anforderungen an den 
Risikonachweis auch abgesenkt 
werden können.“ 

 Der Autor versucht herauszuarbeiten, wann 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen ergriffen 
werden können und spricht hier von „massiven 
Risiken“. Hierbei handelt es sich um eine 
Auffassung des Autors, die sich so in der Literatur 
nicht widerspiegelt.  
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S. 20 f.: Es wird bei den prozeduralen 
Anforderungen auf Grundlage der 
Kommissionsmitteilung unterschieden 
zwischen: 
- einer möglichst umfassenden 

wissenschaftlichen 
Risikobewertung und 

- Frage, ob und ggf. welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind.  

Es wird unterschieden zwischen 
2.3.4.1.3 Die Ermittlung und Bewertung des Vorsorgeanlasses (Tz. 
36 ff.) 
2.3.4.3 Vorsorgemaßnahmen (Tz. 45 ff.) 

Hinsichtlich der prozeduralen Anforderungen wird 
sowohl in der Kommissionsmitteilung als auch im 
Gutachten des SRU im Wesentlichen zwischen 
zwei Schritten unterschieden, so dass hier keine 
wesentlichen Unterschiede ausgemacht werden 
können. 

S. 21: „Die abgestufte Vorgehensweise 
wird auch im Gefahrstoffrecht, 
insbesondere in REACH, systematisch 
umgesetzt“. 

Abbildung 6-1: Mechanismus der REACH-VO 
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- Öffentlich zugängliches Register 

SRU/SG 2011-2/Abb. 6-1 
 

Nicht nur im Text, sondern auch in Abbildungen 
und Tabellen stellt der SRU die unterschiedlichen 
Stufen des REACH-Systems dar. Es lässt sich 
entsprechend wohl kaum leugnen, dass auch der 
SRU der Ansicht ist, dass die abgestufte 
Vorgehensweise in der REACH-VO abgebildet ist.  

S. 21: „Dieser iterativen 
Vorgehensweise ist zunächst 
immanent, dass man – zumindest im 

Tz. 490: Grundsätzlich bietet das Stoffrecht mit seinen 
Instrumenten gute Möglichkeiten, um mit den von Nanomaterialien 
ausgehenden Risiken umzugehen. Der Risikoermittlung dient 

Für das REACH-System sieht der SRU gerade 
nicht vor, dass Stufen übersprungen werden 
sollten. Vielmehr hält er sich mit seinen 
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Grundsatz – nicht gleich auf 
Risikomanagementmaßnahmen 
„springen“ kann, bevor nicht eine 
angemessene Risikobewertung 
stattgefunden hat. Ein iterativer Ablauf 
erfordert aber nicht nur ein Vorgehen 
„step-by-step“, sondern auch ein 
Vorgehen „case-bycase“. 

insbesondere die Registrierungs- und Aktualisierungspflicht. Als 
stoffbezogene Risikomanagementmaßnahmen kommen neben der 
Zulassung und der Beschränkung nach der REACH-VO noch die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung nach der CLP-VO 
hinzu. 
Im Einzelnen bestehen jedoch neben nanospezifischen Problemen 
auch Defizite in der Umsetzung des Vorsorgeprinzips, sodass ein 
vorsorgeorientierter Umgang mit Nanomaterialien im Stoffrecht 
derzeit nicht gewährleistet werden kann. Da die Instrumente aber 
grundsätzlich geeignet erscheinen, die vorsorgeorientierte 
Regulierung von Nanomaterialien sicherzustellen, bedarf es nach 
Ansicht des SRU keiner Einführung spezieller am Stoff ansetzender 
Instrumente durch ein eigenes Gesetz (FÜHR et al. 2006, S. 40; 
RCEP 2008, S. 64). Erforderlich bleibt die Umsetzung der 
gemachten Vorschläge im Einzelnen. 

Empfehlungen an die vorzufindenden Instrumente 
und ihre Funktionen. Derzeit müssen Stoffen zur 
Informationsgewinnung registriert werden, zur 
Gefahrenabwehr können Zulassungsvorbehalte 
oder Beschränkungen ausgesprochen werden. Im 
Hinblick auf die vorsorgeorientierte Regulierung 
von Nanomaterialien hat der SRU jedoch Defizite 
und Regelungslücken festgestellt. Entsprechend 
empfiehlt er zur Informationsgewinnung 
Nanomaterialien eigenständig zu registrieren und 
schon zur Risikovorsorge Zulassungsvorbehalte 
und Beschränkungen zu ermöglichen. 
Grundsätzlich werden Stoffe „case-by-case“ 
betrachtet – dies gewährleistet die REACH-VO. In 
Artikel 2 Abs. 5 sieht sie jedoch Ausnahmen etwa 
für Arzneimittel, neuartige Lebensmittel oder 
Lebensmittelzusatzstoffe vor. Für diese Stoffe gilt 
grundsätzlich – und nicht „case-by-case“ – ein 
Zulassungsvorbehalt. Entsprechend sind 
Ausnahmen möglich, sie bedürfen jedoch einer 
Begrünung. 

S. 22: „Je mehr man die Besorgnis 
„abstrahiert“ und sich auf eine 
generelle bzw. potenzielle Betrachtung 
zurückzieht, desto mehr geht der 
Realitätsbezug verloren. Dann besteht 
die Gefahr, dass man die maßgebliche 
Schwelle zu tief ansetzt. Diese Gefahr 
realisiert sich, wenn man – wie der 
SRU – den Begriff der „abstrakten 
Besorgnis“ als maßgebliche Schwelle 
und Element in gesetzlichen 
Tatbeständen einsetzen will.“ 

Tz. 33: Der Begriff der Besorgnis beschreibt den theoretischen – im 
Unterschied zur reinen Spekulation aber auf wissenschaftliche 
Plausibilitätsgründe gestützten – Anfangsverdacht, der empirisch 
allerdings noch wenig verfestigt oder belegbar ist. Demnach ist zum 
Beispiel die nachgewiesene abstrakte bzw. potenzielle 
Schadenseignung als Vorsorgeanlass hinreichend. Dabei kann das 
Besorgnispotenzial nach der aus dem Gefahrenmodell 
stammenden „Je-Desto-Formel“ variieren. Dort gilt: je größer und 
folgenschwerer ein möglicherweise eintretendes Schadensereignis 
ist, umso geringer soll der Grad der für das Gefahrenurteil zu 
fordernden Wahrscheinlichkeit sein (vgl. zur Problematik im Hinblick 
auf die Gefahrenabwehr CALLIESS 2001, S. 154 ff.). 

Der SRU stellt anhand einschlägiger Rspr. und 
Literatur ausführlich dar, wann von einer 
abstrakten Besorgnis gesprochen werden kann. 
Durch diese Kriterien wird ein Realitätsbezug 
sichergestellt. In Kapitel 4.5 entwickelt der SRU 
zudem auf der Grundlage von Vorarbeiten der 
NanoKommission Kriterien, die speziell für den Fall 
von Nanomaterialien dabei helfen sollen, die 
abstrakte Besorgnis zu bestimmen. Hierdurch wird 
der Realitätsbezug hinreichend gesichert.  

S. 23: „Auch bei non liquet-Situationen 
ist es natürlich denkbar (und ggf. sogar 
geboten), dass der Staat aufklärend 
tätig wird. Sofern aber an eine 
„Besorgnis der Besorgnis“ 
Eingriffsbefugnisse geknüpft werden 
sollen, gelangt man noch mehr als bei 

Tz. 40: Was aber soll in den Fällen geschehen, in denen die 
bestehende Ungewissheit mangels hinreichender Forschung (noch) 
nicht ermittelt bzw. mit den verfügbaren Untersuchungsmitteln nicht 
aufgehoben werden kann, oder die Abwägung im Rahmen der 
Risikobewertung zu einer „Pattsituation“, zu einem Gleichgewicht 
der Argumente, führt? Mit anderen Worten, wem obliegt die 
Darlegungs- und Beweislast, wenn aus den genannten Gründen 

Situationen des non liquet entstehen, wenn zwar 
die erforderlichen Kriterien abgeprüft wurden, 
allerdings widersprüchliche Ergebnisse ermittelt 
wurden. Wenn nun der Staat unter Zuhilfenahme 
von Beweislastregeln tätig werden darf, so handelt 
es sich nicht um eine weitere Absenkung des 
Beweismaßes.  
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einer festgestellten Besorgnis in einem 
Bereich, bei dem der Staat mangels 
hinreichender Erkenntnisse „im Trüben 
fischt“. Die vorstehend und 
nachstehend dargelegten prozeduralen 
und inhaltlichen Anforderungen 
müssen dann noch schärfer wirken.“ 

nicht geklärt werden kann, ob eine Risikoquelle zur Herbeiführung 
eines Schadens geeignet ist? Angesprochen ist damit zugleich die 
Frage, wer unter dem Vorsorgeprinzip die Folgen eines non liquet 
tragen soll, das aus einer im Ergebnis offen bleibenden und die 
Ungewissheit nicht beseitigenden Ermittlung und Bewertung des 
Vorsorgeanlasses resultiert. 

S. 23: „Dies bedingt prinzipiell eine 
Einzelfallprüfung, bei welchen 
Sachverhalten tatsächlich eine 
Risikolage besteht. […] In diesem 
Zusammenhang ist es zweckmäßig, 
auf die im Polizeirecht verankerte 
Differenzierung zwischen abstrakter 
und konkreter Gefahr zu rekurrieren. 
Dies deshalb, weil es bei der 
Differenzierung abstrakt / konkret nicht 
um den Grad der Wahrscheinlichkeit 
des Schadenseintritts geht, sondern 
um die Betrachtungsweise“. 

Tz. 33: Der Begriff der Besorgnis beschreibt den theoretischen – im 
Unterschied zur reinen Spekulation aber auf wissenschaftliche 
Plausibilitätsgründe gestützten – Anfangsverdacht, der empirisch 
allerdings noch wenig verfestigt oder belegbar ist. Demnach ist zum 
Beispiel die nachgewiesene abstrakte bzw. potenzielle 
Schadenseignung als Vorsorgeanlass hinreichend. Dabei kann das 
Besorgnispotenzial nach der aus dem Gefahrenmodell 
stammenden „Je-Desto-Formel“ variieren. Dort gilt: je größer und 
folgenschwerer ein möglicherweise eintretendes Schadensereignis 
ist, umso geringer soll der Grad der für das Gefahrenurteil zu 
fordernden Wahrscheinlichkeit sein (vgl. zur Problematik im Hinblick 
auf die Gefahrenabwehr CALLIESS 2001, S. 154 ff.). 
Abbildung 4-2: Entscheidungsbaum für eine Risikokategorisierung 
von Nanopartikeln oder Nanofoasern (NPF) 

Der Begriff der abstrakten Besorgnis wurde 
gewählt, um anhand des Grades der 
Wahrscheinlichkeit auch begrifflich von der 
konkreten Gefahr abgrenzen zu können. Dies wird 
durch die Ausführungen des SRU auch 
hinreichend klargestellt. An keiner Stelle wird 
versucht abstrakt – im Fall des Gutachtens für 
Nanomaterialien – einen Besorgnisanlass zu 
begründen. Der SRU hat vielmehr in Kapitel 4.5 
Kriterien dafür entwickelt, bei einzelnen 
Nanomaterialien den Besorgnisanlass zu ermitteln. 
Entsprechend kann ihm wohl nicht unterstellt 
werden, dass er generell für Nanomaterialien 
einen Besorgnisanlass begründen will.  
Sofern bei den vorgeschlagenen Maßnahmen 
nicht pauschal auf die Kriterien verwiesen wird, so 
liegt dies daran, dass schon ausgewählte Kriterien 
für die Begründung genutzt werden oder nur 
Kohärenz mit der Behandlung makroskaliger Stoffe 
(so bei der Registrierung) angestrebt wird. 
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S. 24: „Mit seiner Konzeption vom 
Vorsorgeprinzip senkt der SRU – in der 
„Tiefe“ – die Besorgnisschwelle ab und 
lässt – in der „Breite“ – eine generelle 
Besorgnis ausreichen.“ 

Tz. 43: Im Rahmen eines Vorsorgeanlasses, mithin eines 
abstrakten Besorgnispotenzials, oder aber in der Situation eines 
non liquet, in der die bestehende Ungewissheit mit den verfügbaren 
Untersuchungsmitteln nicht aufgeklärt werden kann, kann das 
Vorsorgeprinzip in rechtsstaatskonformer Weise daher nur nach 
dem rechtlichen Muster einer widerlegbaren 
Gefährlichkeitsvermutung wirken. In Risikosituationen ist es dem 
Staat entsprechend möglich vorsorgeorientiert tätig zu werden, da 
die Gefährlichkeit vermutet wird. 

Der SRU senkt zwar durch seine Konzeption das 
Beweismaß für staatliche Vorsorgemaßnahmen – 
und entsprechend auch für die Risikoverursacher 
für das Widerlegen der Gefährlichkeitsvermutung – 
ab, versucht aber an keiner Stelle Nanomaterialien 
generell eine abstrakte Besorgnis nachzuweisen. 
Auch die sehr unterschiedlichen Ergebnisse in 
Kapitel 4.3 zu den einzelnen Stoffen 
widersprechen einer derartigen Auslegung des 
Gutachtens. 

S. 25: „Gemessen hieran erscheint es 
zu weitgehend, wenn man – wie der 
SRU – für den Vorsorgebereich durch 
ein systematisches Absenken der 
Anforderungen an ein staatliches 
Eingreifen ein Abweichen von dem 
Grundsatz der Rechtfertigungslast des 
Staates etablieren und dadurch die 
Verantwortung in den Bereich des von 
dem Eingreifen Belasteten verschieben 

Tz. 44: Die vorstehenden Ansätze der Beweislastverteilung 
betreffen dabei zwei Dimensionen: zum einen die des 
Gesetzgebers, zum anderen die von Verwaltung und 
Rechtsprechung (KOKOTT 1993, S. 40 ff.; BERG 1980, S. 197 f.). 
Zum einen kann der Gesetzgeber also auf Grundlage des 
Vorsorgeprinzips bzw. der widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung 
überhaupt gesetzgeberisch tätig werden, es hat insofern 
legitimierende Wirkung. Zum anderen kann er Gesetze 
vorsorgeorientiert ausgestalten und hier die widerlegbare 
Gefährlichkeitsvermutung durch die konkrete Ausgestaltung etwa 

Der SRU differenziert ins seinem Gutachten 
ausdrücklich zwischen der Ebene der 
Gesetzgebung und der Ebene der Verwaltung. 
Dass der Gesetzgeber unter Berufung auf die 
widerlegbare Gefährlichkeitsvermutung handeln 
darf, heißt nicht, dass er grundsätzlich 
Zulassungsverfahren, die im Sinne der 
widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung 
ausgestaltet sind, einzuführen hätte. Der SRU geht 
allerdings – wie übrigens auch die Kommission in 
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will. Dies schließt eine punktuelle 
Verantwortungsverlagerung nicht aus 
[…]Die Grenze des Zulässigen ist aber 
jedenfalls dann erreicht, wenn die 
Verantwortungsverlagerung in der 
Konsequenz dazu führt, dass im 
Ergebnis in erheblichem Ausmaß 
„unbedenkliche Stoffe“ oder 
„unbedenkliche Praktiken“ einem 
strengen staatlichen Regime 
unterworfen werden, bei dem sich der 
Betroffene erst entlasten muss. Man 
kann also nicht unter Berufung auf den 
Vorsorgegedanken und auf 
bestehende Wissenslücken einen 
bestimmten Sachbereich systematisch 
einem strengen Rechtsregime 
unterwerfen, wenn man sich dadurch 
von der Lebenswirklichkeit des 
Sachbereichs entfernt und auch 
Unbedenkliches letztlich einem 
allgemeinen Gefahrenverdacht 
unterwirft.“ 

von Zulassungsanforderungen in Gesetzen festschreiben. Hierbei 
hat er die Vorgaben der Grundrechte zu beachten. 
Tz. Die Zulassung entspricht bisher aufgrund der gewählten 
Kriterien und aufgrund des Verfahrens hinsichtlich der 
Beweislastverteilung nicht den Vorgaben der dem Vorsorgeprinzip 
immanenten widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung. Um die 
Zulassung hieran auszurichten und damit ein vorsorgeorientiertes 
Management der von Nanomaterialien ausgehenden Risiken zu 
ermöglichen, müssen sowohl hinsichtlich der Kriterien als auch bei 
dem Verfahren Änderungen vorgenommen werden. Mit Verweis auf 
die möglicherweise veränderten physikalisch-chemischen 
Eigenschaften, die noch unbekannten Wirkungen und den Mangel 
an Informationen über das biologische Schicksal von 
Nanomaterialien hatte sich der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments im Gesetzgebungsverfahren zum Erlass 
der REACH-VO dafür ausgesprochen, durch Änderung des Artikels 
57 der REACH-VO eine automatische Zulassungspflicht für alle 
Nanomaterialien zu etablieren (Europäisches Parlament 2004). 
Dieser Vorschlag ist jedoch nicht gerechtfertigt, weil 
Nanomaterialien nicht durch Gleichsetzung mit 
besorgniserregenden Stoffen zu Unrecht unter Generalverdacht 
gestellt werden dürfen. Eine pauschale und generelle 
Gefährlichkeitsvermutung ist derzeit wissenschaftlich nicht 
begründbar, wobei eine Gefahrneigung bestimmter 
Nanomaterialien allerdings schon sicher erkennbar ist (vgl. Kap. 
4.3). Vielmehr bedarf es daher einer Veränderung der Kriterien und 
des Verfahrens dahin gehend, dass Nanomaterialien schon bei 
Vorliegen einer abstrakten Besorgnis unter Zulassungsvorbehalt 
gestellt werden können (vgl. zur den Vorsorgeanlass begründenden 
abstrakten Besorgnis Abschn. 2.3.4.1.1). Sinnvoll ist daher die 
Aufnahme einer Generalklausel unter Artikel 57 lit. g der REACH-
VO, die es erlaubt, Stoffe schon bei der Möglichkeit 
schwerwiegender Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder 
die Umwelt unter Zulassungsvorbehalt zu stellen. Welche Stoffe 
konkret auf Grundlage der Generalklausel zulassungspflichtig sind, 
sollte mithilfe der in Kapitel 4.5 erarbeiteten materialienbezogenen 
Kriterien ermittelt werden (ähnlich SCHERZBERG 2010, der sich 
auf die Kriterien der NanoKommission bezieht). Hierbei muss 
allerdings beachtet werden, dass die Kriterien nur das 
nanospezifische Risiko abbilden. 

ihrer Mitteilung zum Vorsorgeprinzip – davon aus, 
dass der Gesetzgeber solche Zulassungsverfahren 
bei Vorliegen eines Vorsorgeanlasses im Einzelfall 
einführen darf. Dies führt dazu, dass für bestimmte 
Stoffe – wo dies verhältnismäßig ist – punktuelle 
Zulassungsverfahren bestehen können.  
Gerade die Empfehlungen des SRU für die 
Ausgestaltung des REACH-Zulassungsverfahrens 
zeigen, dass Nanomaterialien nicht unter 
Generalverdacht gestellt werden sollen. Nur in den 
Bereichen, in denen es bereits 
Zulassungsverfahren gibt, empfiehlt der SRU eine 
Ausweitung auf nanoskalige Stoffe in dem Sinne, 
dass sie einer eigenständigen Zulassung bedürfen 
(Biozidzulassung, Zulassung neuartiger 
Lebensmittel).  
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S. 25 f.: „Im Vergleich zu der 
ausführlichen Darstellung zur 
Legitimation staatlichen Handelns im 
Bereich der Vorsorge nimmt das 
Sondergutachten des SRU zu den 
rechtlichen Grenzen der Vorsorge nur 
kurz Stellung. […] Auf S. 66 f. und S. 
69 werden die Berufsfreiheit und die 
Eigentumsgarantie noch einmal 
beleuchtet, letztlich aber mehr mit dem 
Duktus, dass die Eingriffe bei Vorliegen 
eines Vorsorgeanlasses einer 
Rechtfertigung zugänglich sind.“ 

 Das Gutachten des SRU beschäftigt sich schon 
dem Titel nach mit „Vorsorgestrategien für 
Nanomaterialien“ und enthält entsprechend 
umfassende Ausführungen zum Vorsorgeprinzip, 
wobei nicht nur mehrfach auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hingewiesen wird, 
sondern sogar eine Unterkapitel den Grenzen 
gewidmet ist. Dass diese nur angedeutet werden, 
liegt in der Funktion des SRU begründet, der 
Fragestellungen aus Sicht des Umweltschutzes 
beleuchten – natürlich ohne andere Belange aus 
dem Blick zu verlieren.  
Dass der SRU hier seiner Funktion entsprechend 
quantitative Gewichtungen vornimmt, kann weder 
als Überbetonung des Vorsorgeprinzips noch als 
Einengung des Handlungs- und 
Gestaltungsspielraums missverstanden werden. 

S. 26: „Gerade bei einem staatlichen 
Handeln im Vorsorgebereich erlangen 
die rechtlichen Grenzen, insbesondere 
die verfassungsrechtlichen Schranken 
der Verhältnismäßigkeit und des 
Grundrechtsschutzes, ein besonderes 
Gewicht.“ 

Tz. 50: Dem Vorgehen aufgrund und unter Beachtung des 
Vorsorgeprinzips sind jedoch an mehreren Stellen Grenzen gesetzt. 
So muss der Staat bei der Risikobewertung, bei der Entwicklung 
eines Vorsorgekonzeptes, bei der Wahl der Vorsorgemaßnahmen 
und auch bei der Wahl des Vorsorgeadressaten alle seine ihm 
durch die Verfassung aufgegebenen Rechte und Pflichten beachten 
und in Ausgleich bringen. Insbesondere die rechtsstaatlichen 
Vorgaben wie Grundrechte, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und 
Vertrauensschutz spielen im Bereich von Vorsorgemaßnahmen 
eine maßgebliche Rolle. 

Der SRU weißt in seinem Gutachten nicht nur an 
verschiedenen Stellen auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit hin, sondern widmet ein 
Unterkapitel nur den Grenzen. Hier betont der 
SRU, dass die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen im Vorsorgebereich eine 
„maßgebliche Rolle“ spielt. 

S. 26 f.: Unter Verweis auf die 
Kommissionsmitteilung zum 
Vorsorgeprinzip werden die folgenden 
Prinzipien genannt: 
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
- Diskriminierungsverbot 
- Kohärenzgebot 
- Grundsatz der Abwägung der mit 

einem Tätigwerden bzw. 
Nichttätigwerden verbundenen 
Vor- und Nachteile 

Abbildung 5-2: Nanomaterialien: Modell zur Identifizierung von 
angemessenen staatlichen Vorsorgemaßnahmen 
 Bei Schritt 3 und 4 werden diese Kriterien aufgegriffen. 

Zwar werden die das Vorsorgeprinzip 
begrenzenden Grundsätze weder in Kapitel 2 noch 
in Kapitel 5 näher beleuchtet, doch werden sie im 
Prozessmodell zur Identifizierung staatlicher 
Vorsorgemaßnahmen alle genannt. Auch nach der 
Konzeption des SRU spielen die Grundsätze 
entsprechend eine wichtige Rolle. 
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- Grundsatz der Verfolgung der 
wissenschaftlichen Entwicklung 

S. 30 f.: „Es wurde dargelegt, dass der 
Staat bei der Ausgestaltung der 
Risikovorsorge über einen 
weitgehenden Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum verfügt. Auch für 
den Bereich Nanomaterialien hat der 
Staat also die Wahl, in welchem Maße 
und in welcher Weise er 
Risikovorsorge betreibt und wie er 
diese mit konkreten Maßnahmen 
ausfüllt. Es besteht also jedenfalls 
keine Handlungsverpflichtung, konkret 
die vom SRU vorgeschlagenen 
Maßnahmen umzusetzen. Diese bilden 
allenfalls eine Option für das staatliche 
Handeln.“ 

 Der SRU stellt an keiner Stelle im Gutachten fest, 
dass ein Versfassungsverstoß festgestellt wurde 
oder Handlungen verfassungsrechtlich geboten 
sind. Der SRU sammelt lediglich Empfehlungen, 
die den Umgang mit Nanomaterialien im Hinblick 
auf das Vorsorgeprinzip verbessern sollen. Diese 
Empfehlungen umzusetzen, ist Aufgabe des 
Gesetzgebers, der auch die Abwägung mit 
anderen Verfassungsbelangen vornehmen muss.  
Dass der SRU sich auf Empfehlungen beschränkt, 
liegt in seiner Funktion als beratendes Gremium 
begründet.  

S. 32: „Zudem ist zu beachten, dass 
bereits gegenwärtig Regelwerke auf 
den Bereichen des Stoff-, des Produkt- 
und des Umweltrechts existieren, die 
auf Nanomaterialien Anwendung 
finden; und für die dann zu befinden 
ist, ob ein nanospezifischer 
Anpassungsbedarf besteht.“ 

Tz. 455: Die Angemessenheit des Rechtsrahmens zur Regulierung 
von Nanomaterialien zu beurteilen ist deshalb schwierig, weil für 
Nanomaterialien als Stoffe grundsätzlich bereits ein dichtes Netz an 
Regelungen zur Verfügung steht. Entsprechend wurde zunächst 
angenommen, dass die Probleme in der Umsetzung zu suchen 
sind. Erst mit der Zeit hat sich gezeigt, dass Nanomaterialien 
faktische und rechtliche Sonderprobleme aufwerfen, die es zu 
adressieren gilt. Insbesondere fehlt es im Recht an einer 
Unterscheidung zwischen makro- und nanoskaligem Stoff, an 
Vorgaben zum Umgang mit Nanomaterialien und an Regelungen 
zum Umgang mit Wissenslücken und Nichtwissen (s. Tab. 6-1). 
Tz. 654: Es wäre nach Auffassung des SRU daher sinnvoll, einen 
Rechtsakt zu erlassen, mit dem einerseits die einzelnen 
bereichsspezifischen Regelungen geändert, andererseits 
bestimmte Sektor übergreifend gültige Vorgaben „vor die Klammer“ 
gezogen werden. […] Mit diesem Ansatz würde nicht etwa eine 
Doppelregelung provoziert. Vielmehr wird den Forderungen nach 
Anknüpfung an bestehende Regelungen (BEYERLEIN 2006, S. 
201; FÜHR et al. 2006, S. 40) nachgekommen und gleichzeitig eine 
kohärente und transparente Regelung geschaffen.] 

Dem SRU ist bewusst, dass für Nanomaterialien 
als Stoffe bereits ein dichtes Netz an Regelungen 
besteht, weswegen er sich in Kapitel 6.2 bemüht 
hat, viele dieser daraufhin zu untersuchen, ob sie 
Nanomaterialien ausreichend erfassen. 
Im Hinblick auf die bereits bestehenden und auch 
einschlägigen Regelungen schlägt der SRU im 
Endeffekt dann auch kein eigenes Gesetz für 
Nanomaterialien vor, das alle Sachverhalte 
umfassend regelt. Vielmehr empfiehlt der SRU 
übergreifende Regelungen und die einzelnen 
Rechtsakte ändernde Regelungen in einem 
„Artikel-Gesetz“ zu sammeln. Hierdurch soll 
Transparenz geschaffen werden. 
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S. 32: „Es wurde bereits 
angesprochen, dass es sich bei 
Nanomaterialien um „Stoffe“ i.S.v. 
REACH handelt. Als Stoffe i.S.v. 
REACH unterliegen Nanomaterialien 
zwangsläufig dem Instrumentarium von 
REACH, welches im Grundsatz auch 
für nanoskalige Stoffe und die dort 
bestehende Interessenlage passt“. 
S. 33: „Im Ergebnis zeigt sich, dass mit 
REACH bereits ein ausreichendes 
Instrumentarium zur Verfügung steht, 
um für Stoffe in Nanoform eine 
adäquate Risikobewertung und ein 
angemessenes Risikomanagement 
durchzuführen. […] Soweit 
„Kurskorrekturen“ erforderlich werden, 
kann auch dies im Rahmen von 
REACH erfolgen; ohne dass 
grundlegende konzeptionelle 
Änderungen – wie z.B. die vom SRU 
befürwortete Fiktion, Nanomaterialien 
als eigenständige Stoffe gegenüber 
Stoffen in Nicht- Nanoform zu 
klassifizieren – erforderlich wären.“ 

Tz. 477: Grundsätzlich ermöglicht die REACH-VO mit ihren 
Instrumenten die Regulierung von Stoffen und damit auch von 
Nanomaterialien. Die Vorgaben zur Registrierung und 
Aktualisierung bilden den rechtlichen Rahmen für die 
eigenverantwortliche Risikoermittlung durch die Industrie. Sie 
werden ergänzt durch die Bestimmungen zur Einstufung nach der 
CLP-VO. Die Vorgaben in der REACH-VO zur Stoffbewertung 
geben den Behörden die Befugnis eine eigene Risikoermittlung 
durchzuführen, wobei sie vonseiten der Industrie die Vorlage 
zusätzlicher Informationen und Daten verlangen können. Zur 
Minimierung der von Stoffen ausgehenden Gefahren (im 
juristischen Sinne) dienen die Instrumente des 
Zulassungsvorbehalts und der Beschränkung. Sowohl die 
Zulassung als auch die Beschränkung sind auf den Umgang mit 
Stoffen ausgerichtet, deren Regulierung in anderen Bereichen – 
wie im Umweltrecht und teilweise auch im Produktrecht – nicht 
ausreichend gewährleistet werden kann. Zur 
Informationsweitergabe dienen neben den Informationspflichten – 
hier insbesondere der Pflicht zur Erstellung und Weitergabe eines 
Sicherheitsdatenblattes – auch die Kennzeichnungspflichten nach 
der CLP-VO. Insofern sind die Instrumente für einen 
vorsorgeorientierten Umgang mit Nanomaterialien vorhanden. Die 
genaue Analyse zeigt allerdings, dass ein solcher aufgrund von 
nanospezifischen Regelungslücken und Vorsorgedefiziten durch 
die REACH-VO derzeit nicht gewährleistet wird. 
Tz. 478: Die Defizitanalyse hat gezeigt, dass neben Unklarheiten 
bei der Auslegung auch konkrete Vorgaben in den Anhängen und 
Bestimmungen im Verordnungstext Probleme bereiten. 
Untergesetzliche Anpassungen sind daher notwendig, reichen 
allerdings nicht aus. Um Nanomaterialien im Lichte des 
Vorsorgeprinzips angemessen regulieren zu können, ist eine 
Novelle der REACH-VO notwendig. Im Rahmen der nach Artikel 
138 Abs. 6 der REACH-VO anstehenden Überprüfung zum 1. Juni 
2012 sollte auch für die systematische Erfassung von 
Nanomaterialien gesorgt werden. 

Auch der SRU ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass Nanomaterialien als Stoffe durch die REACH-
VO reguliert werden. Er ist allerdings bei genauer 
Analyse auf einige Defizite gestoßen.  
Zwar empfiehlt der SRU für den Ausgleich der 
Defizite Änderungen in der REACH-VO und nicht 
in einem eigenen Regelwerk. Allerdings sieht der 
SRU hier einen weitergehenden Änderungsbedarf. 
Der Vorschlag für Nanomaterialien mit einer 
juristischen Fiktion zu arbeiten ist dem Problem 
geschuldet, dass sich der Stoffbegriff nicht so 
leicht dahingehend verändern lässt, dass 
Nanomaterialien mit abweichenden Eigenschaften 
eigenständige Stoffe werden. Dies würde eine 
konzeptionelle Änderung darstellen, die Idee der 
juristischen Fiktion ist letztendlich nur eine 
„Krücke“, um Nanomaterialien z.B. 
registrierungspflichtig zu machen. Sie kann einfach 
im Rahmen der Definition eingeführt werden und 
stellt daher gerade keine konzeptionelle Änderung 
dar. Auch für Poly- oder Monomere gibt es 
angepasste Definitionen. 

S. 33: „Soweit aber im SRU-Gutachten 
allein die Nanoskaligkeit eines Stoffes 
(da gleich gesetzt mit abstrakter 
Besorgnis) automatisch 
Risikomanagementmaßnahmen 

Kriterien für Zulassung und Beschränkung Im Gutachten des SRU wird die Nanoskaligkeit an 
keiner Stelle mit der abstrakten Besorgnis 
gleichgesetzt. Dies gilt sowohl für Kapitel 2 als 
auch für Kapitel 5 und 6.  
Vielmehr zeigt der SRU gerade dadurch, dass er 
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auslösen soll, stellt dies eine 
unzulässige Verkürzung der gebotenen 
Zweistufigkeit dar.“ 

für viele Maßnahmen – so etwa die Zulassung 
unter REACH – empfiehlt auf die in Kapitel 4.5 
entwickelten Kriterien zurückzugreifen, dass er 
eine Bewertung im Einzelfall befürwortet.  
Gerade die Empfehlungen zur REACH-VO zeigen, 
dass der SRU Nanomaterialien nicht durch einen 
Zulassungsvorbehalt unter Generalverdacht stellen 
möchte. Er empfiehlt lediglich, sie wie andere 
Stoffe auch – und damit eigenständig – zu 
behandeln.  
Nur sofern die REACH-VO selbst durch die in 
Artikel 2 Abs. 5 REACH-VO geregelten 
Ausnahmen von der Zweistufigkeit abweicht, 
entwickelt der SRU hier entsprechende 
Empfehlungen.  

S. 34: „So nimmt der SRU in seinem 
Sondergutachten eine pauschale 
Betrachtung von Nanomaterialien vor 
und überspringt die stoffspezifische 
Risikobewertung z.B. dann, wenn er 
vorschlägt, dass nanomaterialhaltige 
Produktionsabfälle aufgrund von 
Wissenslücken aus 
Vorsorgegesichtspunkten generell, 
also nur wegen der Nanoskaligkeit der 
enthaltenen Materialien, als gefährliche 
Abfälle eingestuft werden sollen.“ 

Tz. 626: Nanomaterialhaltige Produktionsabfälle entstehen bei der 
Herstellung und Weiterverarbeitung von Nanomaterialien und 
lassen sich daher direkt am Anfallort gesondert erfassen. Die 
folgenden Maßnahmen sollen daher einen vorsorgeorientierten 
Umgang mit nanomaterialhaltigen Produktionsabfällen ermöglichen: 
– Einstufung als gefährlicher Abfall: Ausgehend von den enormen 
Wissensdefiziten im Hinblick auf das Verhalten von 
Nanomaterialien im Abfallpfad und den Besonderheiten von 
Nanomaterialien ist es aus Vorsorgegesichtspunkten gerechtfertigt, 
im Sinne der widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung davon 
auszugehen, dass es sich bei nanomaterialhaltigen 
Produktionsabfällen um gefährlichen Abfall handelt 
(entsprechendes ist in der Schweiz bereits vorgesehen, vgl. hierzu 
JORDI 2010). Gegebenenfalls bedarf es hierzu der Vergabe eines 
oder mehrerer eigener Abfallschlüssel (eine entsprechende 
Überprüfung fordern auch: Europäisches Parlament 2009b; FÜHR 
et al. 2006). Diese Einstufung als gefährlicher Abfall zieht dann 
besondere Pflichten (wie etwa Berichtspflichten, Verwendung 
bestimmter Behandlungsverfahren oder Vermischungsverbote) 
nach sich, die einen sorgsamen Umgang gewährleisten sollen. 

Grundsätzlich befürwortet der SRU 
Nanomaterialien zu bewerten und entsprechend 
einzustufen. Aufgrund der Wissensdefizite ist dies 
derzeit bei vielen Nanomaterialien noch nicht 
möglich. Wenn immer neue Nanomaterialien auf 
den Markt kommen, wird sich diese Situation noch 
verschärfen.  
Dies ist dann unproblematisch, wenn 
Nanomaterialien in geschlossenen Systemen 
bleiben. Werden sie allerdings in die Umwelt 
entsorgt, ohne dass Rückholmöglichkeiten 
bestehen, so sind bedenken gerechtfertigt.  
Entsprechend empfiehlt der SRU – bis 
ausreichende Kenntnisse vorliegen – nanoskaligen 
Produktionsabfall als gefährlichen Abfall zu 
behandeln, damit er einer angemessenen 
Entsorgung zugeführt wird.  

S. 34 f.: Keine abstrakte Besorgnis 
allein wegen der Nanoskaligkeit 
S. 35: Die Feststellungen des SRU in 
dem Sondergutachten sind daher 

Abbildung 4-2: Entscheidungsbaum für eine Risikokategorisierung 
von Nanopartikeln oder Nanofoasern (NPF) bzw. Abbildung 5-2: 
Nanomaterialien: Modell zur Identifizierung von angemessenen 
staatlichen Vorsorgemaßnahmen 

Entgegen der stetigen Wiederholung des Autors, 
dass der SRU bei Nanomaterialien grundsätzlich 
von einer abstrakten Besorgnis ausgehe, lassen 
sich entsprechende Behauptungen im Gutachten 
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insofern kritisch zu würdigen, als allein 
aus dem Umstand der Nanoskaligkeit 
eine abstrakte Besorgnis abgeleitet 
und die abstrakte Besorgnis sodann 
ohne hinreichenden 
einzelfallbezogenen Realitätsbezug als 
Basis für Eingriffsmaßnahmen 
herangezogen wird. 
Als Beispiele werden herangezogen: 

- Gefährlichkeitseinstufung für 
nanomaterialhaltige 
Produktionsabfälle 

- Gefährdungshaftung 
- Kennzeichnungspflicht 

 Ob eine abstrakte Besorgnis besteht, wird mithilfe des 
Entscheidungsbaums und unter Berücksichtigung der Kriterien 
im Modell ermittelt 

Tz. 576: Haftung für Nanoprodukte: Die Haftung sollte 
insbesondere in den Bereichen an Bedeutung erlangen, in denen 
die Sicherheit von Stoffen und Produkten nicht durch 
Zulassungsverfahren gewährleistet wird. Hier kann bei einem 
Verstoß gegen allgemein anerkannte Vorgaben für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Nanomaterialien die Haftung 
erleichtert werden. In diesem Zusammenhang könnte das 
Prinzipienpapier der NanoKommission (vgl. Abschn. 6.3.5) 
Bedeutung entfalten. Bei Verstoß gegen solche Vorgaben kommt 
neben einer Vermutung des Verschuldens auch eine Vermutung 
der haftungsbegründenden Kausalität in Betracht, sobald die 
Verwendung des Produkts nachgewiesen wurde. Hierdurch würde 
die Haftung erleichtert und ein Anreiz für die Hersteller geschaffen, 
ihrer Produktverantwortung nachzukommen. 
Tz. 576: Kennzeichnung nanoskaliger Inhaltsstoffe: In den 
Bereichen, in denen ohnehin bereits nach jetziger Rechtslage die 
Inhaltsstoffe anzugeben sind, sollte diese Kennzeichnung um einen 
Zusatz, der auf die Nanoskaligkeit hinweist, ergänzt werden. 
Darüber hinaus sollte eine Kennzeichnung mit den Inhaltsstoffen 
auf solche Produkte ausgedehnt werden, bei denen durch 
nanoskalige Inhaltsstoffe bestimmte relevante Wirkungen 
(beispielsweise antibakterielle Wirkungen) erzielt werden sollen 
oder die nanoskalige Inhaltsstoffe freisetzen. Insofern fordert das 
Europäische Parlament (2009b) eine Kennzeichnungspflicht für die 
Verwendung von Nanomaterialien in Konsumgütern. Daher wäre 
eine Kennzeichnung mit sämtlichen Inhaltsstoffen unter 
Bezeichnung der nanoskaligen Inhaltsstoffe etwa bei Textilien 
gerechtfertigt, sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
Nanomaterialien freigesetzt werden. 

des SRU nicht finden. 

S. 35: „Da aber pauschale Urteile über 
die Risiken von Nanomaterialien nicht 
möglich sind, verbieten sich auch in 
rechtlicher Hinsicht pauschale 
staatliche Maßnahmen.“ 

 Der SRU entwickelt in Kapitel 6.2 auf Grundlage 
einer umfangreichen Analyse der einschlägigen 
Bestimmungen Empfehlungen für Maßnahmen, die 
sich in den jeweiligen Regelungsansatz des 
Rechtsbereichs einpassen (Stoff-, Produkt- und 
Umweltrecht). Die Maßnahmen lassen überdies 
dadurch, dass sie zumeist an die in Kapitel 4.5 
entwickelten Kriterien gekoppelt sind, nicht zu, 
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dass Nanomaterialien unter Generalverdacht 
gestellt werden. 

S. 36: „Unter III.3. und III.5. wurde 
dargelegt, dass das Vorsorgeprinzip 
nicht ohne Weiteres mit der 
Verwendung der „abstrakten 
Besorgnis“ als Element von 
gesetzlichen Tatbeständen 
gleichgesetzt werden kann. 
Erforderlich ist vielmehr eine 
risikoadäquate Regulierung, bei der die 
jeweilige staatliche Maßnahme das 
konkrete Risikopotenzial eines 
bestimmten Stoffes bei seinem Einsatz 
adäquat abzubilden und – durch 
Abwägung der widerstreitenden 
Interessen – angemessen zu managen 
hat. Gemessen hieran würde ein 
Anknüpfen an die abstrakte Besorgnis 
als maßgebliche Schwelle für ein 
Verbot oder eine Beschränkung die 
Anforderungen an ein staatliches 
Tätigwerden zu weit absenken und die 
Grenzen der Vorsorge missachten.“ 

Tz. 44: Zum einen kann der Gesetzgeber also auf Grundlage des 
Vorsorgeprinzips bzw. der widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung 
überhaupt gesetzgeberisch tätig werden, es hat insofern 
legitimierende Wirkung. Zum anderen kann er Gesetze 
vorsorgeorientiert ausgestalten und hier die widerlegbare 
Gefährlichkeitsvermutung durch die konkrete Ausgestaltung etwa 
von Zulassungsanforderungen in Gesetzen festschreiben. Hierbei 
hat er die Vorgaben der Grundrechte zu beachten. 

Nach Ansicht des SRU kann der Gesetzgeber 
nicht nur Zulassungsverfahren einführen und im 
Sinne der widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung 
ausgestalten, sondern auch Eingriffe bei Vorliegen 
einer abstrakten Besorgnis ermöglichen. Er muss 
die Erforderliche Abwägung etwa mit 
grundrechtlichen Belangen dann aber den 
Behörden übertragen. Die Behörden können sich 
dann – so die Idee des SRU – bei der Bestimmung 
der abstrakten Besorgnis zunächst an den in 
Kapitel 4.5 entwickelten Kriterien orientieren. 

S. 36: „Und selbst wenn man – mit 
dem SRU – die abstrakte Besorgnis als 
geeignetere Schwelle für 
Beschränkungen ansehen wollte, 
würde dies nicht zu einer 
Rechtswidrigkeit von Art. 68 REACH 
führen. Denn jedenfalls unterfällt es – 
wie unter II. dargelegt – der 
Gestaltungsfreiheit des 
Unionsgesetzgebers, wie er das 
Vorsorgeprinzip in REACH umsetzt.“ 

Tz. 475: Sowohl hinsichtlich der Kriterien als auch hinsichtlich des 
Verfahrens bestehen im Rahmen der Beschränkung die zuvor 
schon für die Zulassung erwähnten Probleme. Das Vorliegen eines 
unannehmbaren Risikos – bisher im Sinne der Gefahrenabwehr 
verstanden und daher eng auszulegen – wird man bei 
Nanomaterialien noch nicht nachweisen können. Hinsichtlich des 
Verfahrens ist zwar auch die Beschränkung unabhängig von einer 
vorangegangenen Registrierung oder Stoffbewertung, jedoch 
müssen die Risiken dann im Rahmen des 
Beschränkungsverfahrens ermittelt werden. Weder die Kriterien 
noch das Verfahren entsprechen daher den Vorgaben des 
Vorsorgeprinzips und der ihm immanenten widerlegbaren 
Gefährlichkeitsvermutung. 
Tz. 478: Umsetzung der Vorsorge bei der Beschränkung: Weder 
die Kriterien noch das Verfahren für Beschränkungen entsprechen 
derzeit den Vorgaben des Vorsorgeprinzips und der ihm 

Der SRU behauptet in seinem Gutachten nicht, 
dass Artikel 68 REACH-VO rechtswidrig wäre. Er 
stellt lediglich fest, dass hinsichtlich der Kriterien 
und des Verfahrens das Vorsorgeprinzip nicht 
umgesetzt ist und empfiehlt entsprechende 
Änderungen. 
Dass der SRU von einer Rechtswidrigkeit ausgeht, 
kann auch nicht damit begründet werden, dass er 
von der Rechtswidrigkeit ausgeht, sobald das 
Vorsorgeprinzip nicht umgesetzt ist. Hier geht der 
SRU in Kapitel 2 von einem Gestaltungsspielraum 
des Gesetzgebers aus. Für die Ausgestaltung 
werden Empfehlungen gemacht.  
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immanenten widerlegbaren Gefährlichkeitsvermutung und bedürfen 
daher der Anpassung. Verbote und Beschränkungen sollten schon 
dann möglich sein, wenn eine abstrakte Besorgnis festgestellt 
wurde. Daher sollten die Beschränkungskriterien entweder im 
Sinne des Vorsorgeprinzips ausgelegt (vgl. Art. 1 Abs. 3 der 
REACH-VO) oder ein das Vorsorgeprinzip umsetzender 
Beschränkungstatbestand geschaffen werden. Hinsichtlich des 
Verfahrens sollte gewährleistet werden, dass den zuständigen 
staatlichen Stellen die notwendigen Informationen zur Verfügung 
stehen. Für die Umgestaltung der Beschränkung von einem 
Instrument der Gefahrenabwehr zu einem der Risikovorsorge 
gelten daher ähnliche Überlegungen wie im Rahmen der 
Zulassung. Die zusätzliche Anpassung der Beschränkungen ist 
insofern gerechtfertigt, als die Zulassung am Stoff und seinen 
inhärenten Eigenschaften anknüpft, während die Beschränkung 
den Stoff in seinem Anwendungskontext sieht und hier gezielte 
Eingriffe ermöglicht. 

S. 36: „Bei der Entwicklung der 
Handlungsempfehlungen wird in dem 
SRU-Gutachten das Vorsorgeprinzip 
stark in den Vordergrund gerückt, so 
dass andere Aspekte und rechtliche 
Steuerungselemente zwangsläufig in 
den Hintergrund treten.“ 

 Das Gutachten des SRU beschäftigt sich schon 
dem Titel nach mit „Vorsorgestrategien für Nano-
materialien“ und enthält entsprechend umfassende 
Ausführungen zum Vorsorgeprinzip, wobei nicht 
nur mehrfach auf den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz hingewiesen wird, sondern sogar eine 
Unterkapitel den Grenzen gewidmet ist. Dass 
diese nur angedeutet werden, liegt in der Funktion 
des SRU begründet, der Fragestellungen aus Sicht 
des Umweltschutzes beleuchten – natürlich ohne 
andere Belange aus dem Blick zu verlieren.  
Dass der SRU hier seiner Funktion entsprechend 
quantitative Gewichtungen vornimmt, führt zwar 
dazu, dass andere rechtliche Steuerungselemente 
nicht in der gleichen Ausführlichkeit beschrieben 
werden. Dies lässt allerdings nicht die 
Schlussfolgerung zu, dass der SRU etwa den 
Grundrechten weniger Bedeutung zumisst. 

S. 36 f.: „Sollen Regelungen zu 
Nanomaterialien getroffen werden, sind 
eine Reihe weiterer, mit der Vorsorge 
widerstreitender Interessen zu 
berücksichtigen.“ 

 Dem stimmt der SRU mit Hinweis auf andere 
Kommentar zu und möchte hier nochmals 
anführen: 

- Grenzen durch nationales Verfassungs-
recht, europäisches Primärrecht und 
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Welthandelsrecht 
- Grundrechte und der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit 
- Abwägung mit den Nutzen einer neuen 

Technologie 
S. 37: „Der Aspekt der Innovations-
förderung kommt gerade auch bei der 
Nanotechnologie zum Tragen, bei der 
es sich um einen Bereich der 
Innovationsforschung handelt.“ 

 Den Aspekt der Innovation sieht der SRU als durch 
die Grundrechte (Wirtschafts- und Wissenschafts-
freiheit) geschützt. Auch diese können jedoch 
eingeschränkt werden, sofern dies gerechtfertig ist. 
Die Abwägung im Einzelnen ist Aufgabe des 
Gesetzgebers.  

S. 37 f.: „Nimmt man die vom SRU in 
seinem Gutachten für Nanomaterialien 
vorgeschlagenen Transparenzregeln 
als Beispiel, dies betrifft etwa für das 
Produktrecht die Errichtung eines 
eigenständigen Nanoproduktregisters 
oder eine allgemeine 
Kennzeichnungspflicht für nanoskalige 
Inhaltsstoffe, dann ist hierzu – sofern 
man überhaupt von einer 
ausreichenden Besorgnis ausgeht – 
festzuhalten:“ 
S. 37 f.: Kennzeichnungspflicht nicht 
verhältnismäßig 
S. 38: Das Gebot der Nicht-
Diskriminierung erfordert 
Nanomaterialien wie andere Stoffe zu 
behandeln, was bei Transparenzregeln 
fraglich ist. 
S. 38: Aus Kohärenzgründen sollten 
Transparenzregeln innerhalb von 
REACH getroffen werden. 

 Durch die vorgeschlagenen Kennzeichnungsregeln 
will der SRU nicht Nanomaterialien diskriminieren, 
sondern eine Täuschung der Verbraucher ver-
meiden. Wenn Nanomaterialien andere Eigen-
schaften haben als ihre makroskaligen Pendants, 
dann sollten sie nicht unter derselben Bezeichnung 
auf der Packung geführt werden. 
Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung recht-
fertigt – wenn er denn schon angesprochen wird – 
auch eine eigene Registrierung von Nanomateri-
alien. Soll die Registrierung der Ermittlung gefähr-
licher Eigenschaften dienen und können Nano-
materialien von ihrem makroskaligen Pendant 
abweichende Eigenschaften haben, so sollten 
Makro- und Nanostoff getrennt Bewertet werden.  
Die Transparenzregeln für Produkte können – 
auch nicht aus Kohärenzerwägungen heraus – im 
Stoffrecht verankert werden. Dieses sieht nur ver-
hältnismäßig wenige Regeln für Produkte (hier 
Erzeugnisse genannt) vor. Auf die Regeln ganz zu 
verzichten ist aus Vorsorgegründen jedoch keine 
Option. Denn nur weil bei manchen Produkten zu 
wenig gemacht wird, heißt dies doch nicht, dass 
man bei Nanomaterialien ebenfalls nachlässig sein 
sollte. Gute Regelungskonzepte für Nanomateri-
alien sollten vielmehr als Beispiel für andere Stoffe 
herangezogen werden, über die man bisher wenig 
weiß. 
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